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Neutralitat der Schweiz -
ein Sonderfall Schweiz?

6. Seminar der Schweizerischen Offiziersgesellschaft
Interlaken, 19./20. Februar 1993
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Das Seminar im Uberblick

Zum sechsten Mal versammelten
sich am 19./20. Februar 1993 die Mit-
glieder der Kantonal-, Orts- und
Fachsektionen der Schweizerischen
Offiziersgesellschaft zum SOG-Semi-
nar in Interlaken. Das Seminar 1993
der SOG war dem Thema gewidmet:

«Neutralitiit der Schweiz —
ein Sonderfall Schweiz?»

Beim SOG-Seminar 1993 ging es
um die Beurteilung der Neutralitat der
Schweiz in ihrer bisherigen und kiinf-
tigen Form. Am 26. Miarz 1992 ist der
Bericht «Schweizerische Neutralitat
auf dem Priifstand — Schweizerische
Aussenpolitik zwischen Kontinuitét
und Wandel» der Offentlichkeit vor-
gestellt worden. Im Vergleich zur bis-
herigen Neutralitatskonzeption der
Schweiz wurden zahlreiche Vorschla-
ge unterbreitet, welche in der Offent-
lichkeit bereits zu einer breiten Dis-
kussion fiihrten.

Aus der Sicht der Schweizerischen
Offiziersgesellschaft interessierten bei
der Beurteilung der aufgeworfenen
Fragen insbesondere sicherheits-, ar-
mee- und militdrpolitische Aspekte,
welche in diesem Rahmen neu beur-
teilt und allenfalls auch neu definiert
werden miissen. Es ging um die Frage,
welche Konsequenzen aus der Neu-
konzeption der Neutralitit der
Schweiz hinsichtlich Armeeleitbild
und Armee 95 zu ziehen sind und wie
diese Konsequenzen hinsichtlich Ein-
satz, Ausbildung, Material und Aus-
riistung umgesetzt werden konnen.

Daneben wurden aber auch allge-
meine Fragen rund um den Sinn und
Zweck einer neutralen Schweiz in
einem sich im Aufbau befindenden
Europa, Fragen um das Verhiltnis von
Neutralitit und Zugehorigkeit zu
einem Militarbiindnis sowie Fragen
der internationalen Kooperation und
Solidaritit aufgezeigt und diskutiert.

Mit einfithrenden Referaten — von |
denen Sie eine Auswahl in diesem Heft |
finden — wurde durch Experten, Poli-
tiker und Militirs in die Thematik
eingefithrt, welche anschliessend in
Arbeitsgruppen diskutiert und vertieft
wurde. Das Seminar 1993 schloss sich
hinsichtlich Aufgabenstellung und
Herausforderung an die vorgiangigen
Seminare an.

Eingeladen zum Seminar wurden
die Kantonal-, Orts- und Fachsektio-
nen der Schweizerischen Offiziersge-
sellschaft. Es richtete sich an alle Offi-
ziere, an Zugfithrer, Kommandanten
und Stabsoffiziere. Die Schweizeri-
sche Offiziersgesellschaft wollte mit
dem 6.Seminar ihrer Vordenkerrolle,
niamlich Analysen und Losungen fiir |
die Zukunft vorzulegen, einmal mehr
gerecht werden.




Vorwort

Nachdem am letztjahrigen
Seminar Fragen rund um die
europdische Integration be-
handelt wurden, ist das Semi-
nar 1993 dem Thema «Neu-
tralitity  gewidmet.  Die
schweizerische Neutralitit ist
ein entscheidender Bereich
der Politik, der einer Klarung
bedarf, um nachher sicheren
Schrittes das Verhiltnis zu
unseren Nachbarn zu definie-
ren. Wie so manches in den
letzten Jahren ist auch die

Dr. Fulcieri Kistler
Oberst i Gst, Zentralprésident
Schweizerische Offiziersgesellschaft,
Lugano

serer Neutralitit zu ver-
danken. Seither hat sie sich zu
einem Mythos entwickelt, der
zu einem Selbstzweck zu ver-
kommen droht. Es gilt nun
verkrusteten Ballast abzuwer-
fen, damit unsere Neutralitat
neu so definiert werden kann,
dass sie unseren Staatszielen
am besten dienlich ist.

Frische Argumente, die auf
Sachlichkeit basieren, sind

gefragt.

schweizerische Neutralitats-

politik ins Rutschen geraten. Es geht nun dar-
um, ein geistiges Auffangbecken zu schaffen,
um mit festem Tritt und glaubwiirdigen Argu-
menten die zukiinftige Neutralitatspolitik als
Teilbereich der europiischen Integration zu
verstehen und mitzugestalten.

Was hat das nun mit uns Offizieren zu tun?
Sehr viel. Der Kerngehalt der Neutralitit ist
namlich ein militarischer. Urpriinglich ging es
um nicht anderes, als um die militarische Ent-
haltsamkeit der Schweiz im Konflikt zwischen
zwel Nachbarn. Was dann die Neutralitatspo-
litik daraus gemacht hat, ist ein diffiziles Ge-
flecht von Verhaltensmustern, die in be-
stimmten politischen Konstellationen zum
Tragen kommen.

Das Uberleben der Schweiz im zweiten
Weltkrieg war zu einem wesentlichen Teil un-

Eine neue Neutralitdtspolitik mit all ihren
sicherheitspolitischen Implikationen auf na-
tionaler und internationaler Ebene hat Aus-
wirkungen auf die Armee 95 und auf die Armee
2000. In diesem Sinne schliipft die SOG wieder
einmal in ihre Vordenkerrolle und nimmt sich
mit dem Seminar 1993 und einer weitern Pu-
blikation diesem Themenkreis an. Dabei ist es
wichtig, dass uns hinsichtlich unserer Neutra-
litatspolitik aus kompetenter internationaler
Sicht der Spiegel vorgehalten wird.

Die schweizerische Neutralitit muss — einge-
bettet in die internationale Gemeinschaft — un-
serer Aussenpolitik und letztlich dem Wohl un-
seres Landes dienen.

Es ist nicht zuletzt auch Aufgabe der Offiziere,
den Ideen des Seminars 1993 als Multiplikator
zur Breitenstreuung zu verhelfen.




Entwicklungen und Perspektiven der schweizerischen

Einleitung

Fiir viele Schweizer ist die Neutra-
litdt ein Kennzeichen schweizerischer
Identitat, geradezu Teil des helveti-
schen Nationalcharakters. Finige er-
heben die Neutralitdt sogar als natio-
nale Ideologie zum tabuisierten Dog-
ma, «zu einem nationalen Mythos von
fast religioser Weihe» (Edgar Bonjour).
So betrachtet erscheint sie als Inbe-
griff und einzig zuléssiger Inhalt der
schweizerischen Aussenpolitik. In
dieser Anschauung wire eine nicht
mehr neutrale Schweiz keine Schweiz
mehr, wiirde bei einem Verzicht auf die
Neutralitit unser Land sein Selbst-
verstandnis und letztlich seine Unab-
hangigkeit verlieren.

Im Gegensatz dazu steht ein ande-
rer Teil der Schweizer der Neutralitét
eher kritisch gegeniiber. Diese Mit-
biirgerinnen und Mitbiirger sehen
darin ein nationalegoistisches, su-
spektes Instrument, das als Vorwand
fir aussenpolitische Passivitit und
Nichtengagement, fiir Flucht aus in-
ternationaler Mitverantwortung und
Solidaritat, fiir Profitierertum dient.
In einer Welt der Kooperation und In-
tegration erscheint ihnen Neutralitit
deshalb iiberholt.

Sie sehen, die Schweizerische Offi-
ziersgesellschaft hat sich fiir dieses
zweitdgige Seminar ein sehr heikles,
zugleich aber fiir die schweizerische
Aussen- und Sicherheitspolitik emi-
nent wichtiges Thema ausgesucht. Es
ist mir eine besondere Ehre und Freu-
de, dass ich Sie in die Problematik der
Neutralitit einfithren darf.

Grundlagen der
schweizerischen Neutralitit

Neutralitat ist ein vielschichtiges
Konzept des Volkerrechts und der Po-
litik, das unter den besonderen
Machtkonstellationen des 18. und
19. Jahrhunderts zum Bestandteil der
juristischen und politischen Ordnung
geworden ist. Kurz ausgedriickt be-
deutet Neutralitit im Volkerrecht die

Neutralitat

Dr. Thomas Borer,
Eidg. Departement
fir auswirtige Angelegenheiten,
Washington D.C., USA

Nichtteilnahme eines Staates an Krie-
gen zwischen anderen Staaten.

Neutralitat ist eng mit der Ge-
schichte der Eidgenossenschaft ver-
bunden und hat deren Schicksal wih-
rend Jahrhunderten mitgepragt. Die
«Nichteinmischung in fremde Hin-
del» war seit dem 16. Jahrhundert fiir
die Eidgenossenschaft die zweckmais-
sige sicherheits- und aussenpolitische
Haltung, um zwischen den sich be-
kampfenden europdischen Gross-
michten als eigenstindiger Staat
iberleben zu konnen. Zugleich bildete
sie eine innenpolitische Notwendig-
keit in einem von vielfachen Interes-
sen- und Glaubensgegensitzen zwi-
schen den einzelnen Gliedern geprig-
ten Staatenbund. Die sich aus dieser
Haltung nach und nach entwickelnde
dauernde Neutralitdt wurde 1815 von
den damaligen Grossmichten aner-
kannt; diese erklirten, dass die «Neu-
tralitit und Unverletzbarkeit der
Schweiz und ihre Unabhingigkeit von
jedem fremden Einfluss in dem wah-
ren Interesse der Politik ganz Europas
liegeny. In der Folge trug die dauernde
Neutralitdt dazu bei, dass das Staats-
schiff Schweiz den oft hohen und rau-
hen Wellengang des 19. und 20. Jahr-
hunderts und vor allem die Stiirme der
zwei Weltkriege ohne Schaden iiber-
stehen konnte.

Zwei Merkmale kennzeichnen die
schweizerische Neutralitit ganz be-
sonders. Zum einen handelt es sich um
eine dauernde Neutralitit, d.h., die
Schweiz verpflichtet sich, in jedem
kommenden Konflikt, wer auch im-
mer die Kriegsparteien seien, wann
und wo auch immer ein Krieg ausbre-
chen moge, neutral zu bleiben. Zum
anderen ist es eine bewaffnete Neu-
tralitit, d.h., die Schweiz ist entschlos-
sen, ihre Unabhéngigkeit gegen jeden
Angreifer militarisch mit allen ihr zur
Verfiigung stehenden Mitteln zu ver-
teidigen und neutralititswidrige
Handlungen kriegfithrender Staaten
auf ihrem Gebiet zu verhindern.

Obwohl die Neutralitit seit Jahr-
hunderten eine zentrale Maxime der
schweizerischen Aussen- und Si-
cherheitspolitik bildet, ist sie histo-
risch und verfassungsrechtlich gese-
hen kein Ziel unseres Staatswesens
an sich, sondern eines unter mehre-
ren Mitteln zur Verwirklichung der
eigentlichen zentralen Ziele, ndm-
lich insbesondere der Aufrechter-
haltung einer moglichst grossen
staatlichen Unabhingigkeit. Daher
ist die Neutralitit auch bewusst
nicht im Zweckartikel der Schwei-
zerischen Bundesverfassung veran-
kert. Die Eidgenossische Tagsatzung
von 1847 hatte es eindeutig abge-
lehnt, die Aufrechterhaltung der
Neutralitit in den Zweckartikel der
Bundesverfassung aufzunehmen mit
der Begriindung, die «Neutralitit sei
ein Mittel zum Zwecke; sie sei eine
dermalen angemessen erscheinende
politische Massregel, um die Unab-
hingigkeit der Schweiz zu sicherny.
Man konne nicht wissen, ob die
Neutralitit «einmal im Interesse der
eigenen Selbstindigkeit verlassen
werden miisse).

Neutralitdt war in der Geschichte
unseres Landes nicht ein starres, ein
fiir allemal fixiertes Institut. Vielmehr
war Neutralitit etwas Variables, das
sich aus der Anpassung an gegenseiti-
ge Sicherheitsbediirfnisse der Staaten
entwickelte. So hat denn auch die




Schweiz das Instrument Neutralitit
immer wieder flexibel den internatio-
nalen Notwendigkeiten und den eige-
nen Interessen angepasst. Epochen
des aktiven aussenpolitischen Enga-
gements und der internationalen Par-
tizipation wechselten ab mit solchen
der aussenpolitischen Passivitdt und
der Konzentration auf die Innenpoli-
tik. Auch die Praxis der Schweiz in
neutralitdtsrelevanten Fragen hat sich
den Erfordernissen der Zeit und den
jeweiligen schweizerischen Interessen
entsprechend gewandelt. So gingen
beispielsweise einzelne Orte der Eid-
genossenschaft vom 16. bis ins 19.
Jahrhundert Defensivbiindnisse mit
anderen Michten ein, stellten diesen
Soldtruppen zur Verfiigung oder ge-
wihrten fremden Truppen Durch-
marschrechte. Oder: 1920 wurde die
Schweiz Mitglied des Volkerbunds
und verpflichtete sich an dessen wirt-
schaftlichen, nicht aber den militari-
schen Zwangsmassnahmen teilzuneh-
men. 1938 kehrte sie zur sog. integra-
len Neutralitat zuriick. Oder: Nach
1945 handhabte die Schweiz unter
dem Eindruck des kalten Krieges ihre
Neutralitdt im Vergleich mit anderen
neutralen Staaten sehr strikt und eng.
So verzichtete sie unter Hinweis auf
ihre Neutralitdt vorerst auf den Bei-
tritt zu internationalen Organi-
sationen mit politischem Charakter,
wiez. B. dem Europarat. Spater gab sie
diese Haltung bekanntlich auf.

Den vielfachen historischen Verén-
derungen, denen Inhalt und Tragweite
der schweizerischen Neutralitit un-
terworfen waren, sowie ihrer rein die-
nenden, instrumentalen Funktion
miissen wir uns — dghnlich wie frithere
Generationen — bei der Diskussion um
unsere Aussen- und Sicherheitspolitik
wieder bewusst werden. Neutralitit
darf nicht ein unantastbares Dogma
sein. Die Anderungen in unserer Um-
gebung und im aussenpolitischen Ver-
halten anderer Staaten haben — ob wir
das wollen oder nicht — Riickwirkun-
gen auf unsere aussenpolitischen Ziel-
setzungen und den Stellenwert der
Neutralitat. Je nach aussenpolitischer
Situation ist die schweizerische Neu-
tralitdit mehr oder weniger relevant.
Daher muss unsere Neutralitit von
Zeit zu Zeit auf ihre Zweckmassigkeit
als Mittel der schweizerischen Aussen-
und Sicherheitspolitik hin gepriift und
allenfalls an neue Notwendigkeiten
angepasst werden. Neutralitit soll so-
lange ein aussen- und sicherheitspoli-
tisches Instrument bleiben, als sie bes-
ser als andere Konzepte zur Verwirkli-
chung der nationalen Interessen zu
dienen vermag. Sie ist aber weder hin-
sichtlich ihres Inhaltes noch ihrer

Dauer unverinderbar. Soviel zu den
Grundlagen der schweizerischen
Neutralitit. Wenden wir uns nun der
aktuellen Neutralititsdiskussion zu.

Infragestellung der Neutralitiit

Die dauernde Neutralitit der
Schweiz — und anderer Neutraler in
Europa — ist in den letzten Jahren in
Diskussion geraten und gar in Frage
gestellt. Ursachlich hierfiir sind in er-
ster Linie die epochalen Umwil-
zungen im Ostlichen Europa und der
UdSSR. Auch andere Wandlungen

Kurz ausgedriickt bedeutet
Neutralitdt im Volkerrecht
die Nichtteilnahme eines
Staates an Kriegen zwischen
anderen Staaten.

und Entwicklungen, die sich zum Teil
seit lingerem abzeichneten, aber erst
jetzt vollstandig ins Bewusstsein riik-
ken, spielen eine wichtige Rolle, so z.B.
das Erstarken des Sanktionensystems
der Vereinten Nationen seit dem
Golfkrieg, die fortschreitende euro-
pdische Integration mit der Europai-
schen Gemeinschaft als dem zentralen
Orientierungspunkt, das Auftauchen
von sog. «neuen Gefahreny oder die
Relativierung der staatlichen Unab-
héngigkeit.

Diese und andere Entwicklungen
berithren die kiinftige Stellung des
«Neutralsten aller Neutralen» aufs
engste und stellen unser herkommli-
ches Neutralitatsverstindnis zur Dis-
kussion. Sie werfen viele Fragen auf:
Ist die Beibehaltung der Neutralitit
unter den veranderten Verhiltnissen
in Europa noch sinnvoll? Bringt dieser
Status bei der Verfolgung unserer na-
tionalen Interessen noch Vorteile?
Wozu kann die dauernde Neutralitit
noch dienen? Was kann sie noch lei-
sten? Welchen Preis muss die Schweiz
allenfalls fiir die Aufrechterhaltung
ihrer Neutralitit zahlen?

Auch der Schweizerische Bundesrat
ist mit diesen Fragen konfrontiert. Er
hat bereits 1990 durch die Teilnahme
an den Wirtschaftssanktionen der
Vereinten Nationen gegen den Irak
eine Neuausrichtung der schweizeri-
schen Aussenpolitik hinsichtlich der
Neutralitit in die Wege geleitet. 1991
hat er eine Studiengruppe verwal-
tungsexterner und verwaltungsinter-
ner Personen mit einer vertieften

Analyse der verschiedenen mit der
Neutralitit verbundenen Aspekte be-
auftragt. Diese Studiengruppe hat ihre
Erkenntnisse im Mérz 1992 unter dem
Titel «Schweizerische Neutralitat auf
dem Priifstand — Schweizerische Aus-
senpolitik zwischen Kontinuitdt und
Wandel» veroffentlicht. Dieser Be-
richt bildet meines Erachtens eine gute
Grundlage fiir eine sachliche Diskus-
sion der Neutralititsfragen in der
Schweiz. Der Bundesrat selbst wird
seine Einschitzung der zukiinftigen
Bedeutung der dauernden Neutralitét
fiir die Schweiz in seinem Bericht iiber
die schweizerische Aussenpolitik dar-
legen, der voraussichtlich im Herbst
dieses Jahres veroffentlicht wird.

Gestatten Sie mir nun im folgenden
aufzuzeigen, wie ich die Zukunft der
Neutralitit als Mittel der schweizeri-
schen Aussen- und Sicherheitspolitik
sehe. Ich werde mich dabei — wie mir
von der SOG aufgetragen wurde — auf
den Aspekt Neutralitit und Sicher-
heitspolitik konzentrieren. Auf andere
wichtige Fragestellungen, wie z.B.
Neutralitit und EG bzw. Neutralitit
und UNO-Zwangsmassnahmen, kann
ich leider in diesem Rahmen nicht
eingehen. Diese Aspekte werden viel-
leicht Gegenstand von Fragen oder
der Seminardiskussion bilden.

Veriinderte sicherheits-
politische Ausgangslage

Neutralitiat ist die Stellung eines
Staates in einem Krieg zwischen an-
deren Staaten. Neutralitit bezieht sich
daher auf militdrische Konflikte und
Spannungen, also auf Grundsituatio-
nen der Unsicherheit. Vorwiegend hier
hat sie als aussen- und sicherheitspoli-
tische Maxime ihre Funktion. Sie ist
fiir ein Land eine zweckmassige Hal-
tung, wenn Staaten oder Blocke ein-
ander in einem antagonistischen Ver-
hiltnis gegeniiberstehen und wenn es
in der Zukunft militarische Konflikte
befiirchtet, in die es verwickelt werden
und gegen die es sich autonom vertei-
digen kann.

Die schweizerische Neutralitit hat
sich unter den besonderen histori-
schen Gegebenheiten unseres Konti-
nents herausgebildet und im Rahmen
der europidischen Staatengemein-
schaft ihre besondere Bedeutung ge-
wonnen. Die Grossmichte sahen in
der schweizerischen Neutralitit die
Funktion, das europiische Gleichge-
wicht wahren zu helfen. Denn seit dem
16. Jahrhundert stand die Eidgenos-
senschaft, vor allem wegen ihrer geo-
politisch wichtigen Rolle als Hiiterin




der Alpenpisse und damit der strate-
gisch bedeutsamen Nord-Siid-Verbin-
dung, im Schnittpunkt der Gross-
machtinteressen. Sie musste be-
firchten, in die militiarischen Kon-
flikte dieser Michte verwickelt zu
werden. Die bewaffnete Neutralitit
war zu jener Zeit ein effizientes In-
strument des Kleinstaates Schweiz zur
Bewahrung seiner Unabhingigkeit im
Bezugsfeld der Machtpolitik der
Grossmichte. Die Neutralitit der
Schweiz beruhte auf einer Gleichge-
wichtssituation und war auf einen po-
tentiellen oder aktuellen militirischen
Konflikt bezogen. Sie stand perma-
nent im Zeichen der Kriegserwartung.

Nach dem Zweiten Weltkrieg fand
der jahrhundertelange Kampf rivali-
sierender Machte in unserer unmittel-
baren Nachbarschaft ein Ende. Die
Gleichgewichts- und Stabilisierungs-
funktion, welche die schweizerische
Neutralitit im Rahmen der fritheren
Maichtekonstellation,  insbesondere
des Gegensatzes zwischen Frankreich
und Deutschland, besass, blieb nach
dem Zweiten Weltkrieg in beschrank-
terem Masse im Hinblick auf die Ost-
West-Spaltung Europas von Bedeu-
tung. Zusammen mit Osterreich bil-
dete die Schweiz einen 800 Kilometer
langen Querriegel, der die NATO
trennte. Die Neutralitit der Schweiz
und ihre Sicherheitspolitik insgesamt
richteten sich auf den Ost-West-Kon-
flikt aus. Vierzig Jahre lang wurde im
ideologisch, wirtschaftlich, militarisch
und gesellschaftlich gespaltenen Eu-
ropa der Nachkriegszeit der Ausbruch
eines grossen Konflikts mit schreckli-
chen Auswirkungen fiir die ganze
Menschheit befiirchtet.

Die Wandlungen und Entwicklun-
gen in Ost- und Mitteleuropa und in
der ehemaligen UdSSR haben das
strategische Umfeld und die Rolle des
Neutralen verdndert. Die Wahr-
scheinlichkeit eines militdrischen
Grosskonfliktes in Europa hat abge-
nommen, auch wenn — wie die jiing-
sten Erfahrungen zeigen — durchaus
nicht alle Kriegsgefahr gebannt ist.
Eine militarische Auseinanderset-
zung, in welcher die Schweiz ein pri-
mares Angriffsziel darstellen wiirde,
lasst sich aber zurzeit schwer vorstel-
len. Der geostrategische Wert des neu-
tralen schweizerischen Territoriums ist
in der heutigen Machtkonstellation
relativiert.

Europa befindet sich in einer Phase
fundamentaler =~ Umstrukturierung.
Das gegenwirtige aussenpolitische
Umfeld der Schweiz ist durch eine
Dynamik gekennzeichnet, die Chan-
cen und Risiken eroffnet. Wir befin-
den uns in einer Ubergangsphase, die

Jahre andauern wird. Wiahrend dieser
Zeit sind extreme Ausschlige des si-
cherheitspolitischen Pendels sowohl in
Richtung auf mehr Sicherheit als auch
auf mehr Bedrohung moglich. Europa
ist freier und weiter, aber auch weniger
stabil und voraussehbar geworden.
Alte Risiken verandern sich, neue ent-
stehen. Die Armeen sind in Europa
nicht abgeschafft. Sie werden weiter-
hin fiir die Sicherung des Friedens, die
Erhaltung der nationalen Existenz
und der territorialen Integritit als
notwendig erachtet. In Europa bleibt
vorderhand ein erheblicher Bestand
militdrischer Gefahrdung bestehen.
Neben vielfiltigen hoffnungsvollen

In Europa bleibt vorderhand
ein erheblicher Bestand an
militérischer Gefdhrdung
bestehen.

Friedens- und Integrationsbestrebun-
gen sind auch Instabilitat, Krieg und
Aufspaltungstendenzen zu erkennen.
Das Europa des ausgehenden 20.
Jahrhunderts bestatigt die Worte von
General MacArthur: «There is no se-
curity on this earth. There is only oppor-
tunity.» Welche Folgerungen sind aus
dieser sicherheitspolitischen Aus-
gangslage fiir die Neutralitit zu zie-
hen? Welche Entwicklungsperspekti-
ven hat die Neutralitit?

Beibehaltung der Neutralitit

Eine tragfihige, gemeinsame, um-
fassende Sicherheitsstruktur ist in Eu-
ropa noch nicht geschaffen. Wahrend
des gegenwirtigen Zwischenstadiums
werden die bestehenden Institutionen
umgebaut und wird nach neuen ge-
sucht. Trotz weit verbreiteter Einsicht
in die Notwendigkeit einer derartigen
europiischen Sicherheitsordnung
wird es noch lange dauern, bis das
vielbeschworene gemeinsame Haus
Europa gebaut und die Vision eines
gesamteuropaischen  Sicherheitssy-
stems realisiert ist.

Solange noch keine Sicherheits-
strukturen geschaffen sind, die ebenso
gut wie die bewaffnete Neutralitiit un-
sere Sicherheit gewihrleisten, soll die
Schweiz an der Strategie der dauern-
den Neutralitiit festhalten. Geschicht-
liche Erfahrung und politische Vor-
sicht lassen es nicht angezeigt erschei-
nen, ein bewihrtes Instrument in einer
Phase des Ubergangs und der Unge-

wissheit ohne ebenbiirtige alternative
Sicherheitsgarantien  preiszugeben.
Die Neutralitiat kann weiterhin bei der
Verwirklichung nationaler Zielset-
zungen, insbesondere der Wahrung
der volkerrechtlichen Existenz unseres
Staates, der Gewaihrleistung unserer
Sicherheit und des Heraushaltens aus
militirischen Konflikten, einen Bei-
trag leisten. Neutralitit ist gleichbe-
deutend mit unserer klaren Absage an
jede Form von militarisch untermau-
erter Machtpolitik. Damit bildet sie
auch fiir unsere Nachbarn einen Sta-
bilitatsfaktor.

Schwergewicht
auf Partizipation jenseits
der Neutralitiit

Die Neutralitit darf in Zukunft
aber nicht alles beherrschend im Zen-
trum unseres aussen- und sicherheits-
politischen Denkens stehen. Ange-
sichts der interdependenten Heraus-
forderungen des ausgehenden 20.
Jahrhunderts darf Neutralitit tber-
dies nicht als Haltung des Stillesitzens
und des Abseitsstehens verstanden
werden. Die schweizerischen Interes-
sen konnen in vielen Bereichen nur
durch eine Haltung des Mittragens
von internationaler Verantwortung,
der Teilnahme bei internationalen
Entscheidungen gewonnen werden.
Die Schweiz bringt damit zugleich ihre
Bereitschaft zum Ausdruck, fiir die
grossen Probleme unserer Zeit Mit-
verantwortung zu tragen und an der
internationalen Zusammenarbeit zur
Problembewailtigung aktiv teilzuneh-
men. Dieser Haltung liegt unsere Ein-
sicht zugrunde, dass das Schicksal der
Schweiz untrennbar mit dem Schick-
sal Europas und der Welt verbunden
ist. Zur Wahrung der schweizerischen
Interessen ist daher eine aktive aus-
senpolitische Haltung der umfassen-
den Solidaritat, der regionalen und
weltweiten Kooperation und Partizi-
pation notwendig. Im Vergleich dazu
hat das Mittel Neutralitat an Effizienz
und Wirksamkeit verloren und muss
eher in den Hintergrund treten.

In den nichsten Jahren muss die
Schweiz angesichts der hoffnungsvol-
len Zukunftsmoglichkeiten einerseits
und der weiterhin bestehenden Risi-
ken anderseits den Weg zwischen Of-
fenheit und Bewahrung finden; Of-
fenheit im Sinne einer Kooperations-
und Anpassungsbereitschaft hinsicht-
lich der neuen Bedrohungsformen und
fir den Aufbau tragfiahiger Sicher-
heitsstrukturen; Bewahrung im Sinne
des Verzichts auf eine iiberstiirzte




Aufgabe bewihrter Sicherheitskon-
zepte. Eine solche Strategie der Be-
reitschaft zur Solidaritit und Partizi-
pation bei gleichzeitiger Fortfithrung
von in der dauernden Neutralitét ver-
ankerten eigenverantwortlichen Ver-
teidigungsanstrengungen entspricht
den legitimen Sicherheitsbediirfnissen
eines Kleinstaates. Sie widerspiegelt
unseren Willen zur Selbstbestimmung,
welcher gepaart ist mit der Einsicht in
die Eingebundenheit in die gesamteu-
ropéische Schicksalsgemeinschaft.

Neutralitit und Sicherheit

Relativierung der staatlichen
Unabhiingigkeit

Einerseits bildete historisch die
Neutralitiat das Schutzschild zur Wah-
rung der schweizerischen Unabhin-
gigkeit. Anderseits ist der souverine
Staat Trager und Schutzobjekt der
Neutralitit. Staatliche Souverinitit,
verstanden als Selbstbestimmung und
Unabhingigkeit von einer anderen
Macht, ist eine Voraussetzung der
Neutralitdt. IThr Inhalt und Bestand
stehen in direkter Abhéngigkeit von
der staatlichen Unabhiangigkeit.

Um effektiv und glaubwiirdig
neutral zu sein, muss der dauernd
neutrale Staat eine gewisse tatsich-
liche Unabhingigkeit vom Ausland
aufweisen. Nur wenn er unabhingig
ist, kann er im Krisenfall Druckver-
suchen widerstehen und seine Neu-
tralitdtspflichten erfiillen. Steht der
Neutrale aber in grosser Dependenz
von einem Staat oder einer Staaten-
gruppe, so ist er erpressbar. Schwei-
zerischer Tradition entsprach daher
wihrend Jahrhunderten immer der
Gedanke der Autarkie und der voll-
kommenen nationalstaatlichen Un-
abhingigkeit und Souverinitit.

Im 20.Jahrhundert wurden die
Staaten immer mehr miteinander ver-
flochten und gegenseitig abhingig.
Ereignisse in anderen Staaten haben
Auswirkungen auf die Lage im eige-
nen Land. Der autonome Entschei-
dungsspielraum des Einzelstaates ist
eingeschrankt. Die Schweiz ist beson-
ders eng und intensiv in dieses Inter-
dependenzsystem eingebunden. Ihre
faktische Unabhingigkeit konnte
eines Tages vor allem im Hinblick auf
ihre geringe wirtschaftliche Autarkie
in Frage gestellt werden. Derzeit
stammen z.B. mehr als 70 Prozent der
schweizerischen Einfuhren aus der EG

und gehen iiber 58 Prozent unserer
Exporte in die EG. Wir haben in bezug
auf diese Gemeinschaft einen hoheren
wirtschaftlichen Integrationsgrad er-
reicht als viele EG-Mitglieder unter
sich. Diese wirtschaftliche Verflech-
tung strahlt auf andere Politikbereiche
aus. Je mehr die schweizerischen De-
pendenzen in bezug auf die EG zu-
nehmen, desto mehr wichst die ein-
seitige Abhingigkeit und letztlich die
Gefahr der Erpressbarkeit und desto
mehr wird unsere Unabhingigkeit und
die Autonomie der von uns verfolgten
Neutralitit gegeniiber diesem Partner
relativiert. Dies trifft zu, unabhéngig
davon, ob die Schweiz Mitglied der
EG wiirde oder nicht.

Grenzen der autonomen
Verteidigungsfihigkeit

Die im wirtschaftlichen Bereich seit
langerer Zeit offensichtlichen Gren-
zen der schweizerischen Unabhingig-
keit zeigen sich allmahlich auch in an-
deren Bereichen, unter anderem bei
der militdrischen Verteidigung unseres
Landes. Diese wurde von der Schweiz
traditionell in autonomer Weise si-
chergestellt. Infolge neuester Ent-
wicklungen stellt sich nun aber fiir die
Zukunft die Frage, ob die Schweiz
mittelfristig noch in der Lage sein
wird, ihre militdrische Landesvertei-
digung auf vollig unabhéngiger Basis
sicherzustellen oder ob die moderne
Militartechnologie die Moglichkeiten

Neutralitdt ist
gleichbedeutend mit unserer
klaren Absage an jede Form
von militdrisch
untermauerter Machtpolitik.

des Kleinstaates zu iibersteigen droht.
Die autonome Verteidigungsfihig-
keit des Kleinstaates stosst zum Bei-
spiel in bezug auf den Nachrichten-
dienst, die Riistung, die Ausbildung,
die Luftverteidigung sowie die Ab-
wehr neuer Bedrohungsformen an
Grenzen. So kann die Schweiz man-
gels elektronischer und weltraumge-
stiitzter Aufklarungsmittel den strate-
gischen Nachrichtendienst nicht ganz
allein auf sich gestellt organisieren. Im
Riistungsbereich sind wir seit linge-
rem sehr stark auf den Import von
Riistungsgiitern angewiesen und be-
diirfen dariiber hinaus, vor allem im
Hinblick auf deren Unterhalt, der Zu-
sammenarbeit mit dem Ausland.

Als problematisch erweist sich ein
uneingeschriankter Autonomiean-
spruch besonders im Bereich der
Luftverteidigung. Wegen der fehlen-
den ridumlichen Tiefe unseres Luft-
raumes sind der Bekampfung moder-
ner Abstandswaffen und ihrer Trager-
systeme Grenzen gesetzt. Eines der
Hauptprobleme liegt im Aufbau einer
identifizierten Luftlage jenseits unse-
rer Landesgrenzen, welche eine zeit-
gerechte Vorwarnung unserer Luft-
waffe ermoglicht. Ausser Frage steht
bereits heute, dass die Abwehr balli-
stischer Abstandswaffen nur in inter-
nationaler Kooperation wird erfolgen
konnen, z.B. durch ein europiisches
Raketenabwehrsystem; denn die Be-
schaffung der dafiir erforderlichen
modernen Aufklarungs-, Fithrungs-
und Abwehrsysteme iibersteigt die
Maoglichkeiten eines Kleinstaates. Die
Grenzen der autonomen Verteidi-
gungsfihigkeit in diesen Bereichen
diirften in den kommenden Jahren
noch deutlicher werden.

Auch wenn die Schweiz gegenwir-
tig noch eine effiziente, unabhingi-
ge Landesverteidigung sicherstellen
kann, ist einzurdumen, dass sich unse-
re Fihigkeit zur autonomen militéri-
schen Verteidiétll)ng tendenziell redu-
zieren wird. erdies ist die Auf-
rechterhaltung des Autonomiean-
spruchs je linger je mehr mit einem
hohen finanziellen und personellen
Aufwand verbunden. Die Verhiltnis-
massigkeit dieses Aufwands, gemessen
an den Vorteilen der Autonomie,
nimmt ab.

Diese Verinderungen konnten in
Zukunft unsere bisherige, auf volliger
Eigenstindigkeit beruhende Verteidi-
gungspolitik immer mehr in Frage
stellen. Um zu vermeiden, dass infolge
der zu erwartenden technologischen
Entwicklungen die militdrische Si-
cherheit unseres Landes beeintrich-
tigt wiirde, miisste unsere Sicherheits-
politik den verdnderten Verhiltnissen
angepasst werden. Soweit es eine un-
abhingige Landesverteidigung mit
sich brichte, dass wir uns gegen neue
Waffensysteme oder neue Bedro-
hungsformen nicht mehr schiitzen
konnten, wiirde ein allzu enges Kon-
zept der Neutralitit, das zu einer star-
ken Einschrinkung der Verteidi-
gungsmoglichkeiten fithren wiirde, fiir
unser Land und seine Bewohner zu
einem Nachteil. Die Neutralitat soll
die Sicherheit des Landes fordern,
nicht die Verteidigungsfahigkeit
schmilern. Deshalb miissten im Falle
solcher Bedrohungen bei Aufrechter-
haltung der Neutralitit die notigen
Vorkehren getroffen werden, um die
Mingel der eigenen Verteidigung




durch grenziiberschreitende Vorberei-
tungen der Abwehr auszugleichen.

Dies ist meines Erachtens mit Sinn
und Geist der Neutralitit vereinbar.
Denn dem dauernd Neutralen obliegt
eine Riistungspflicht. Er muss jene
militarischen Vorkehrungen treffen,
die nach Treu und Glauben von ihm
gefordert werden konnen, um sich er-
folgreich gegen Angriffe zu verteidi-
gen. Das um die letzte Jahrhundert-
wende konzipierte Neutralititsrecht
der Haager Konvention bezieht sich
nur auf das Verhalten des Neutralen
im Krieg, nicht jedoch auf vorberei-
tende Verteidigungsmassnahmen in
Friedenszeiten. Wenn Ende des 20.
Jahrhunderts die Verteidigung auf-
grund der Waffenentwicklung nur
mehr durch eine teilweise Zusammen-
arbeit mit dem Ausland sicherzustel-
len ist, so muss diese Kooperation im
Rahmen gewisser Grenzen als mit der
Neutralitat vereinbar betrachtet wer-
den. Der Neutrale hat das Recht und
die Pflicht, die notwendigen militari-
schen Vorkehren zu seiner Verteidi-
gung zu treffen.

Entscheidend ist natiirlich, dass
trotz allfalliger Vorbereitungen fiir ge-
meinsame Abwehrmassnahmen si-
chergestellt ist, dass der Neutrale kei-
ne Verpflichtungen eingeht, die ihn
dem Risiko aussetzen, in einen Kon-
flikt hineingezogen zu werden, ohne
dass er zuvor selber angegriffen oder
unmittelbar bedroht worden wire.
Der Neutrale muss vielmehr auf jeden
Fall in volliger Unabhéngigkeit die
politische Entscheidung treffen kon-
nen, wann und unter welchen Voraus-
setzungen er gemeinsame Abwehr-
massnahmen tatsichlich in die Wege
leiten will. Seine Neutralitit gebietet
ithm, militdrische Aktionen zu seiner
Verteidigung strikt auf den Fall der
Notwehr zu begrenzen.

Diesem Problembereich miissen wir
in Zukunft Aufmerksamkeit schen-
ken. Primires Ziel unserer Sicher-
heitspolitik muss es sein, Handlungs-
freiheit zu wahren. Ob uns dies gelin-
gen wird, hiangt nicht nur von der mi-
litartechnischen Entwicklung ab;
wichtiger ist, ob die Schweiz den poli-
tischen Willen hat, angemessene eige-
ne Anstrengungen fiir die Erhaltung
einer selbstindigen Landesverteidi-
gung zu unternehmen oder nicht.

Schutz gegeniiber den «neueny
Gefahren

Die Neutralitit ist auf den klassi-
schen  machtpolitisch-militarischen
Konflikt zugeschnitten. Hier hat sie
sich in der Vergangenheit als Sicher-
heitsinstrument zum Schutz der terri-

torialen Integritit bewihrt. Nach dem
Ende des Kalten Krieges treten Ge-
fahren aus anderen, unerwarteten oder
vergessenen Richtungen in den Vor-
dergrund: regionale Konflikte zwi-
schen und innerhalb von Staaten im
Osten von Europa, ausgelost durch
Nationalismus, Minorititenprobleme,
Sezessionsbestrebungen, Grenzstrei-
tigkeiten, ferner Kriege ausserhalb
Europas mit Auswirkungen auf unse-
ren Kontinent, Einsatz von biologi-
schen, chemischen oder gar atomaren
Waffen, Erpressung mit Massenver-
nichtungswaffen oder dhnlich wirksa-
men konventionellen Waffen, Terro-
rismus, Migrations- und Fliichtlings-

Solange noch keine Sicher-
heitsstrukturen geschaffen
sind, die ebenso gut wie die
bewaffnete Neutralitdt unsere
Sicherheit gewdhrleisten, soll
die Schweiz an der Strategie
der dauernden Neutralitdt
festhalten.

strome, Umweltzerstorungen, Kata-
strophen.

Zur Abwehr dieser Bedrohungen
bildet die Neutralitat kein geeignetes
Mittel. Ein neutrales Abseitsstehen
und Stillesitzen entfaltet hier keine
Schutzwirkung. Insoweit mit Neutra-
litat ein Verbot zur sicherheitspoliti-
schen Kooperation mit anderen Staa-
ten verbunden wiirde, stellte dieser
Status gar ein gefdhrliches Hindernis
bei der grenziiberschreitenden Bewal-
tigung dieser Risiken dar.

Weil sich die «neuen» Bedrohungen
nicht spezifisch gegen die Schweiz
richten, sondern gegen die européi-
sche Volkerfamilie insgesamt und weil
die Abwehr dieser Gefahren gemein-
same Anstrengungen voraussetzt,
konnen sie nicht auf einzelstaatlicher
Ebene, sondern nur in internationaler
Kooperation, insbesondere im euro-
paischen Verbund, bewiltigt werden.
Die Verteidigung bedarf hier eines
multinationalen Ansatzes. Dies trifft
auch auf die Schaffung eines wirksa-
men Instrumentariums der Vorsorge
und des Managements von regionalen
Konflikten zu, welche die Sicherheit
und Stabilitit in Europa bedrohen.
Unsere européischen Nachbarn sehen
sich nicht nur den gleichen existenz-
bedrohenden Gefahren gegeniiber wie
wir; sie sind auch denselben Werten
verpflichtet. Wer an der internationa-
len sicherheitspolitischen Zusammen-

arbeit nicht teilnimmt, setzt sich der
Gefahr der Isolierung und des Vor- |
wurfes aus, ein sicherheitspolitischer
Trittbrettfahrer zu sein. Er konnte in |
Europa nicht als respektierter und
vollwertiger Partner auftreten.
diirfte im Falle einer Bedrohung auch
nicht auf solidarische Unterstiitzung
zdhlen und wiirde sich gegeniiber be-
stimmten Gefahren besonders expo-
nieren.

Aus diesen Griinden muss die
Schweiz bei den Bemiithungen der
Staatenwelt zur Abwehr der neuen
Risiken, zur allgemeinen Friedenssi-
cherung, zur Krisenbewiltigung und
zur Beseitigung von Konfliktursachen
aktiv mitwirken. Wir miissen den
neuen Bedrohungsformen unter an-
derem auch durch grenziiberschrei-
tende Zusammenarbeit begegnen.
Dabei stellt die Neutralitat kein Hin-
dernis dar.

Sicherheit durch Neutralitit und
Kooperation

Die Sicherheit der Schweiz wird in
Zukunft in noch hoherem Masse von
den internationalen Konstellationen
und dem ausldndischen Umfeld ab-
hiangig sein als bisher. Sicherheit ist
unteilbar. Die Sicherheit jedes euro-
paischen Staates ist untrennbar mit
der Sicherheit des Kontinents verbun-
den. Jeder Beitrag zur Stabilitét in Eu-
ropa ist damit letztlich immer auch ein
Beitrag zur Sicherheit der Schweiz.
Die traditionelle Formel von «Sicher-
heit durch Neutralitit und Unabhén-
gigkeity wird mehr und mehr ergianzt
werden miissen durch diejenige von
«Sicherheit durch Kooperationy. Si-
cherheit muss in Zukunft vermehrt
«miteinander» anstelle von «gegen-
einandery erzeugt werden. Die
Schweiz muss daher ihre bisherige,
eher restriktive Haltung in Richtung
vermehrter Zusammenarbeit 6ffnen.
Ziel dieser Kooperation wird sein, ei-
nerseits die Sicherheit der Schweiz vor
Bedrohungen deutlich zu verbessern
sowie anderseits unsere Solidaritats-
verpflichtungen gegeniiber dem de-
mokratischen, freiheitlichen, humani-
taren Europa besser wahrzunehmen.
Es gibt keine dauerhafte Sicherheit fiir
die Schweiz, wenn nicht auch das euro-
piische Umfeld Sicherheit geniesst.

Schlussbemerkung

Einer der besten Kenner der
schweizerischen Neutralitit, Prof.
Dietrich Schindler, hat 1989 die Aus-
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wirkungen der Neutralitit auf die
Schweiz wie folgt umschrieben: «Die
Neutralitdt ermoglichte es der Schweiz
bis zur Gegenwart, ihr politisches Inter-
esse vorwiegend der Innenpolitik zuzu-
wenden und sich dem Ausbau ihrer de-
mokratischen Rechte und ihres Wohl-
standes zu widmen. Die Neutralitdit
hatte, wie der Foderalismus, fiir die
Schweiz urspriinglich eine rein negative
Bedeutung: Abseitsstehen zwecks Er-
haltung des Eigenen im kleinen Kreise.
Kein Staat in Europa hat sich in einer
dhnlichen Weise wie die Schweiz wih-
rend Jahrhunderten im Alleingang ge-
iibt und dieses Verhalten zu einem seiner
Wesensmerkmale gemachty. Auf diese
Weise war die Neutralitidt und die da-
mit verbundene lange, friedliche, von
aussen kaum in Frage gestellte Ent-
wicklungsgeschichte mitursichlich fiir
das Entstehen des «Sonderfalles
Schweizy.

Die Periode des Andersseins, des
Besonderen, des Unvergleichlichen
hat in vielen Bereichen ein Ende
gefunden. Im Gegensatz zu frithe-
ren Zeiten leben wir heute neben
einer friedlichen Gemeinschaft von
.Nachbarstaaten, die wie wir die
Werte Menschenrechte, Demokratie,
Rechtsstaat und in unterschiedlichem
Masse Foderalismus verwirklicht ha-
ben und unsere besondere Staats-
struktur nicht mehr bedrohen. In ste-
tig zunehmendem Masse bekennt sich
sogar ganz Europa vom Atlantik bis
zum Ural zu diesen Grundprinzipien.
Wir heben uns nicht mehr durch diese
Institute an sich, sondern nur noch
durch deren besondere Ausformung
von unseren Nachbarn ab. Die
Schweiz hat sich noch nie so wenig von
den umliegenden Staaten unterschie-
den wie heute.

Jedes europdische Land bildet
einen «Sonderfally. Wir Schweizer
sollten unsere Einmaligkeiten nicht
iiberbewerten. Es gilt nicht zu ver-
gessen, dass wir bei allen Sonderhei-
ten noch viel mehr mit unserer Um-
welt gemeinsam haben. Die Schweiz
ist von ihrer Geographie, Geschich-
te, Kultur und Wirtschaft her ein
eminent europdisches Land. Mit
diesem Europa sind wir gestern,
heute und morgen aufs engste ver-
flochten und verbunden. In diesem
Europa miissen wir unseren Weg
finden.

Bei dieser vor allem im sicherheits-
politischen Bereich hochst herausfor-
dernden Aufgabe ist angesichts der
gegenseitigen Abhingigkeiten und
grenziiberschreitenden Probleme die
Strategie des Igels, der Selbstisolie-

rung, der Abtrennung vom «Rest der
Welt» untauglich, ja gefahrlich. Unse-
re Wirtschaft hat das seit Jahrzehnten
erkannt. Nur wer international mit-
wirkt, kann sein Schicksal als Unter-
nehmen — oder als Nation — mitbe-
stimmen. Wir miissen uns daher gegen
aussen offenhalten und initiativ und
aktiv am Aufbau eines neuen, friedli-
chen Europas mitwirken. Dabei miis-
sen wir auch bereit sein, einen be-
wihrten, traditionellen Grundsatz wie
die bewaffnete Neutralitit auf seine
Tauglichkeit zu iiberpriifen und neuen
Gegebenheiten anzupassen. Bei dieser
Diskussion ist gerade auch der Offizier
gefordert.

Zusammenfassung

Die dauernde, bewaffnete Neutra-
litit bildet ein bewihrtes, flexibles
Mittel unserer Aussen- und Sicher-
heitspolitik, das auch unter den ver-
anderten internationalen Verhaltnis-
sen bei der Wahrung schweizerischer
Interessen von Nutzen ist.

Das heisst, dass die Schweiz auch
kiinftig niemals einen Krieg beginnen
oder eine militarische Aggression un-
ternehmen soll. Sie soll ferner in jedem
bewaffneten Konflikt unabhéngig von
dessen Parteien, Ort und Zeitpunkt
neutral bleiben und keine Partei mili-
tarisch unterstiitzen. Sie soll durch
eine adiquate Bewaffnung ihrer Ar-
mee sicherstellen, dass sie sich gegen
einen Angreifer verteidigen kann und

Es gibt keine dauerhafte
Sicherheit fiir die Schweiz,
wenn nicht auch das
europdische Umfeld
Sicherheit geniesst.

dass auf ihrem Territorium kein si-
cherheitspolitisches Vakuum entsteht.
Sie soll ihre Neutralitit in einer Weise
handhaben, dass sie die notwendigen
militarischen Vorkehren zu ihrer eige-
nen Verteidigung auch gegeniiber
neuen Bedrohungsformen treffen
kann; dies konnte je nach Bedrohung
auch eine grenziiberschreitende Zu-
sammenarbeit bei der Vorbereitung
von Abwehrmassnahmen einschlies-
sen. Sie soll weiterhin eine berechen-
bare Aussen- und Sicherheitspolitik
fithren.

Die Schweiz soll wie bisher in poli-
tischer, ideologischer und wirtschaft-
licher Hinsicht an ihrem Recht zur
freien politischen Stellungnahme fest-

halten und sich fiir die Wahrung ihrer
Grundwerte, wie Demokratie,
Rechtsstaat und Menschenrechte, ak-
tiv einsetzen. Sie soll ihren Biirgern
keine Pflicht zur Gesinnungsneutrali-
tit auferlegen und ihren Wirtschafts-
verkehr nach eigenem Ermessen aus-
gestalten.

Aufbauend auf ihrer langen Tradi-
tion im Bereich der Guten Dienste und
der humanitéren Hilfestellung soll die
Schweiz ihrer Neutralitit weiterhin
eine friedensbezogene und humanité-
re Ausrichtung geben. Sie soll ihr Wir-
ken im Interesse der internationalen
Sicherheit und des Friedens verstar-
ken. Thre Neutralitit soll auch im
Lichte der Bediirfnisse der internatio-
nalen Solidaritdt gehandhabt und der
Staatengemeinschaft dienstbar ge-
macht werden. Sie soll eine den Frie-
den in Europa und der Welt mitgestal-
tende Neutralitit bleiben.

Angesichts der interdependenten
Herausforderungen des ausgehenden
20. Jahrhunderts darf Neutralitét
nicht als Haltung des Stillesitzens und
des Abseitsstehens verstanden wer-
den. Prigendes Element der schweize-
rischen Aussenpolitik war seit jeher
auch die Maxime der Solidaritit. Die-
ser Grundsatz muss vermehrt ins Zen-
trum des aussen- und sicherheitspoli-
tischen Denkens geriickt werden, weil
die schweizerischen Interessen in vie-
len Bereichen nur durch eine Haltung
des Mittragens von internationaler
Verantwortung, der Mitwirkung bei
internationalen Problemlésungen und
Entscheidungen gewahrt werden kon-
nen. Umfassende Solidaritdt, regio-
nale und weltweite Kooperation und
Partizipation dienen am besten unse-
ren Interessen.

Eine Haltung der grenziiberschrei-
tenden, mitverantwortlichen Zusam-
menarbeit soll die Schweiz insbeson-
dere bei der Abwehr der sogenannten
«neuen Gefahreny und beim Aufbau
tragfahiger Sicherheitsstrukturen in
Europa einnehmen. Die Schweiz hat
ein grosses Interesse daran, zur Wah-
rung ihrer eigenen Sicherheit bei den
Bemiihungen anderer Staaten zur Ab-
wehr der neuen Risiken, zur allgemei-
nen Friedenssicherung, zur Krisenbe-
wiltigung und zur Beseitigung von
Konfliktursachen aktiv mitzuwirken.
Daher erscheint es zweckmiissig, wenn
wir unsere bisherige restriktive Hal-
tung in Richtung vermehrter Koopera-
tion mit anderen Staaten éndern. Ziel
dieser Zusammenarbeit soll sein, die
Sicherheit der Schweiz vor Bedrohun-
gen deutlich zu verbessern und unsere
Solidarititsverpflichtungen gegeniiber
dem demokratischen Europa besser
wahrzunehmen.




Ich mochte das mir aufgetragene
Thema gewissermassen von hinten
aufrollen und mit der europiischen
Sicherheitsarchitektur beginnen, um
im zweiten Teil darzulegen, wie ich die
Zukunft der Neutralitit sehe. Dabei
werde ich selbstverstandlich den Fo-
kus auf die schweizerische Neutralitit
legen und mich dabei insbesondere auf
das neue Konzept der sogenannten
differentiellen Neutralitit beziehen,
wie sie die Kommission Krafft be-
schreibt.

Die europiische Sicherheitsarchi-
tektur ist — wie jedermann weiss — im
Fluss. Deutlich ist immerhin, dass der
Schwerpunkt dieser neuen Architek-
tur die Europidische Gemeinschaft ist.
Sie ist es kraft ihres wirtschaftlichen
Potentials und der schon heute beste-
henden engen aussenpolitischen Ab-
stimmung. Sie ist es aber auch kraft
der Integrationsidee: Der europiische
Einigungsprozess bezweckte von An-
fang an, einen Riickfall in das Zeitalter
des blutigen Nationalismus auszu-
schliessen, indem er die ehemaligen
Rivalen in Verpflichtungen einband,
die ihre einzelstaatliche Macht be-
schrankten. Die Schaffung suprana-
tionaler Entscheidungsstrukturen war
also nicht Selbstzweck, sondern auf
Frieden und Sicherheit im Innern aus-
gerichtet. Die europiische Einigung ist
diesbeziiglich unerhort erfolgreich ge-
wesen: Krieg zwischen den EG-Staa-
ten sollte undenkbar werden, und er
wurde undenkbar.

Diese Erfolgsbilanz macht die EG
zum Hauptpfeiler der europiischen
Sicherheitsarchitektur und damit zum
primiren Adressaten der schweizeri-
schen Integrationspolitik, mithin der
Aussen- und Sicherheitspolitik. Ent-
sprechend ist der dynamische Prozess
der EG auch der wichtigste Massstab
fir die Uberlegungen zur Grundma-
xime unserer Aussen- und Sicher-
heitspolitik, der Neutralitit.

dib

Dr. Mauro Mantovani,
Forschungsstelle fiir Sicherheits-
politik und Konfliktanalyse,
Eidg. Technische Hochschule, Ziirich

Die Aussen- und
Sicherheitspolitik der EG

Der westeuropédische Integrations-
prozess spielte sich bis 1970 nur auf
der wirtschaftlichen Ebene ab; damals
begann eine aussenpolitische Zusam-
menarbeit der EG-Staaten. In der
Einheitlichen Europdischen Akte
(EEA) von 1986 wurde die aussenpoli-
tische Kooperation vertieft, und es
kam eine Zusammenarbeit auf Gebie-
ten der Sicherheitspolitik hinzu. Auf
dieser Européischen Akte beruht der
aktuelle Entwicklungsstand der EG
im Bereich der Aussen- und Sicher-
heitspolitik.

Wichtigstes Element der EEA ist
das Bekenntnis der EG-Mitglieder
zum Endziel einer europidischen Aus-
senpolitik. Die neuen Vertragsbestim-
mungen iiber die Politische Zusam-
menarbeit, die EPZ, verbessern die
dazu seit 1970 bestehenden Verfahren:
Die Parteien sind zur gegenseitigen
Konsultation «in allen aussenpoliti-
schen Fragen von allgemeinem Inter-
essen nunmehr verpflichtet. Wichtig
ist ferner das Bekenntnis der EG-
Staaten, «im Rahmen des Moglichen
darauf zu verzichten, einen Konsens
und das gemeinsame Handeln zu ver-
hinderny». Generell sollen die Aussen-
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Neutralitat und europaische Sicherheitskonzeption
beziehungen der EG-Mitgliedstaaten
Einleitung und die im Rahmen der EPZ verein-

barten Aktivititen «kohirent» sein,
eine Formulierung, die natiirlich einen
betrachtlichen Interpretationsspiel-
raum belisst.

Die Abstimmung der Standpunkte
im Rahmen der EPZ fiihrt dann zu
«Gemeinsamen Erklarungeny, die in
den letzten Jahren immer zahlreicher
geworden sind. Wenngleich manche
dieser Erklarungen der Zwolf einen
sehr kleinen gemeinsamen Nenner er-
kennen lassen, sind die meisten von
thnen von betrichtlichem politischen
Gewicht.

In der Sicherheitspolitik beschrankt
sich die Kooperation der EG-Staaten
auf die politisch-wirtschaftlichen
Aspekte und klammert die militéri-
schen aus. Diese Trennung von Si-
cherheitspolitik im umfassenden Sinn
und Verteidigungspolitik ist vor allem
darauf zuriickzufithren, dass eine
Mehrheit der EG-Partner die militari-
schen Aspekte weiterhin in der NATO
behandelt sehen wollte.

Aber auch bei der Riistungskoope-
ration, also einem zentralen wirt-
schaftlichen Bereich der Sicherheits-
politik, gab und gibt es Grenzen: Sie
sind durch den EWG-Vertrag (Art.
223) gegeben, der jedem Mitgliedstaat
die Moglichkeit zugesteht, « Massnah-
men zu ergreifen, die seines Erachtens
fir die Wahrung seiner wesentlichen
Sicherheitsinteressen erforderlich sind,
soweit sie die Erzeugung von Waffen,
Munition und Kriegsmaterial oder den
Handel damit betreffeny. Ausserdem
entbindet der Art. 223 die Mitglied-
staaten von jeder Verpflichtung, Aus-
kiinfte zu erteilen, deren Preisgabe
ihren Sicherheitsinteressen wider-
sprechen konnte. So blieb auch die
Riistungskooperation in der Praxis auf
den Kreis der NATO-Partner be-
schrankt.

Soweit also — in aller Kiirze — der
aktuelle Stand der Aussen- und Si-
cherheitspolitik der EG. Die Frage
nun, wie sich die traditionelle Neutra-
litat damit vereinbaren lasse, ist diffe-
renziert zu beantworten.

Da die EPZ auf Information und
Konsultation basiert und die Willens-
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bildung nur einstimmig erfolgt, kann
man argumentieren, dass eine Mitwir-
kung fiir Neutrale unbedenklich sei,
da sie ja jederzeit den Konsens verhin-
dern konnen.

Dem steht gegeniiber, dass in der
politischen Realitit der EG Paketlo-
sungen ausgehandelt werden, was be-
deutet, dass sich faktisch eine schwa-
che Minderheit dem Willen der mich-
tigen Mehrheit oft beugen muss. Auch
kann ein Neutraler sich nur mit sehr
gemischten Gefiihlen dazu verpflich-
ten, «im Rahmen des Moglichen» den
Konsens nicht zu behindern. Schliess-
lich verfliesst in der Praxis die Trenn-
linie zwischen den nichtmilitirischen
und den militirischen Dimensionen
der Sicherheitspolitik, womit natiir-
lich der neutralititsrechtliche Kern
tangiert wire.

Der Unionsvertrag von Maastricht

In den letzten Jahren intensivierte
sich der Abriistungsdialog. Dabei
setzte sich in der EG allméahlich die
Uberzeugung durch, dass die kiinstli-
che Trennung des Begriffs Sicher-
heitspolitik unpraktikabel geworden
sei. Dazu kam, dass sich die EG nach
dem Umbruch im Osten einer doppel-
ten Herausforderung gegeniibersah:
Zum einen gilt es, den sich abzeich-
nenden Teilriickzug der USA durch
eigene militirische Anstrengungen
aufzufangen, zum anderen, das Ge-
wicht des vergrosserten Deutschlands
auszugleichen. Das Ergebnis dieser
Einsichten ist der Vertrag von Maas-
tricht vom Dezember 1991, der eine
Europiische Union anvisiert, die auf
drei Pfeilern ruhen soll: Auf der Wirt-
schafts- und Wéhrungsunion, auf der
Zusammenarbeit in den Bereichen In-
nen- und Justizpolitik und auf einer
Gemeinsamen Aussen- und Sicher-
heitspolitik (GASP), die die EPZ er-
setzen soll.

Die GASP soll dereinst samtliche
Fragen umfassen, «welche die Sicher-
heit der Europdischen Union betreffen,
wozu auf ldngere Sicht auch die Fest-
legung einer gemeinsamen Verteidi-
gungspolitik gehort, die zu gegebener
Zeit zu einer gemeinsamen Verteidi-
gung fithren konntey. (Art. J 4.1) Die
GASP ist also unbestimmt formuliert
und ihre Verwirklichung zeitlich nicht
festgelegt.

Von der GASP betroffen sind vor-
derhand aber nur Bereiche, die im we-
sentlichen jenen der EPZ entsprechen:
KSZE- und bestimmte UNO-Ange-
legenheiten, Riistungskontrolle und
Abriistung, Riistungskooperation,
Riistungsexportpolitik und Nichtver-
breitung von Nuklearwaffen. Spiter

sollen die Bereiche der GASP, also
jene, in denen Mehrheitsentscheide
moglich sind, im Sinne von Art.J 4.1
schrittweise ausgedehnt werden. Bis
dann enthélt die GASP aber keine mit
der Neutralitit unvereinbare Ver-
pflichtungen. Denn eine gemeinsame
Aktion setzt weiterhin Einstimmigkeit
im Europidischen Rat voraus (Art.J
3.1). Erst bei der Durchfithrung einer
derartigen Aktion kann dann der Mi-
nisterrat mit qualifizierter Mehrheit
entscheiden. Ein neutrales Mitglied
hitte also wieder die Moglichkeit, eine
Grundsatzentscheidung im Europii-
schen Rat zu verhindern.

Weiter «entscharfty wird der Ver-
trag von Maastricht aus neutraler
Sicht dadurch, dass verteidigungspo-
litische Angelegenheiten der Westeu-
ropdischen Union (WEU) iibertragen
werden, ohne dass die Mitgliedstaaten
der EU verpflichtet wiaren, der WEU
beizutreten. Dies konnte sich aller-
dings dndern, falls beim Auslaufen des
WEU-Vertrages 1998 die WEU mit der
Europiischen Union (EU) vereinigt
wird. Dass die Schweiz bei der Revi-
sion der GASP ab 1996 «auf der
Grundlage eines dem Europiischen
Rat 1996 vom Ministerrat vorzulegen-
den Berichtsy aller Voraussicht nach
nicht mitredet, ist vor diesem Hinter-
grund iiberaus bedauerlich. Die wie-
derbelebte WEU ist damit zum unab-

Die Auswertung der An-
griffspline des Warschauer
Paktes hat ergeben, dass sich
dessen Aggression unter-
schiedlos gegen die NATO-
Staaten wie gegen die «Neu-
traleny Osterreich, Schweden
und die Schweiz gerichtet
hatte.

dingbaren Bestandteil des europii-
schen Integrationsprozesses geworden
und soll zugleich eine Briickenfunk-
tion zur NATO einnehmen, die kon-
kret noch auszugestalten bleibt. Ein
differentieller Neutralitatsstatus
diirfte also zumindest bis zu einer Ver-
tragsrevision auch in der Europii-
schen Union de iure aufrechtzuerhal-
ten sein.

Der Maastrichter Unionsvertrag
scheint dafiir sogar noch eine juristi-
sche Klausel zu bieten, auf die sich
Neutrale berufen konnten; so heisst es
in Art.J 4.4: «Die Politik der Union
beriihrt nicht den besonderen Charakter
der Sicherheits- und Verteidigungspoli-
tik bestimmter Mitgliedstaaten; sie

achtet die Verpflichtungen einiger Mit-
gliedstaaten aus dem Nordatlantikver-
trag und ist vereinbar mit der in jenem
Rahmen festgelegten gemeinsamen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik.»

Die juristischen Probleme mit der
Neutralitit werden sich in der EU erst
langfristig stellen, wenn es um die
Realisierung der Finalitit des Uni-
onsvertrages, die Schaffung einer
europdischen Verteidigungsgemein-
schaft geht, die natiirlich keinen Raum
mehr fiir die Neutralitit liesse. Dieses
Fernziel bringt neutrale Beitrittskan-
didaten in politische Verlegenheit.
Denn wenn sie sich verpflichten, die
Herausbildung einer Verteidigungs-
gemeinschaft nicht zu behindern, wie
dies Briissel von ihnen verlangen wird,
sind sie gezwungen, eine «Neutralitit
auf Abrufy zu formulieren, die innen-
politisch nur sehr schwer vertretbar
wire und aussenpolitisch die Neutra-
litdtspolitik  erheblich erschweren
wiirde. Denn der Neutrale wire da-
durch aus der Sicht dritter Staaten
kaum mehr als solcher erkennbar, mit
Folgen, auf die ich im zweiten Teil ein-
gehend zuriickkommen werde.

Eine Mitwirkung an der GASP mit
Vorbehalt muss den Neutralen auch in
der EU als unzuverléssig erscheinen
lassen, da unter EG-Mitgliedern be-
reits jetzt eine betrdchtliche und zu-
nehmende Solidaritatserwartung be-
steht. So formuliert «Maastrichty
(Art. J 1.4) die Unterordnung der Po-
litik der Einzelstaaten unter die GASP
viel schirfer als die EEA, in der nur
vage von «Kohirenzy der aussenpoli-
tischen Aktivititen die Rede war: «Die
Mitgliedstaaten unterstiitzen die Aus-
sen- und Sicherheitspolitik der Union
aktiv und vorbehaltlos im Geist der
Loyalitit und gegenseitigen Solidari-
tdty, heisst es nun.

Als 1815 die damals tonangebenden
europdischen Michte die Neutralitat
der Schweiz volkerrechtlich garantier-
ten, betonten sie, die bewaffnete Neu-
tralitit unseres Landes liege «im In-
teresse Europasy. Das heutige Europa,
oder zumindest der europdische
Hauptadressat der schweizerischen
Politik, die EG, &dussert sich offiziell
nicht direkt zur Neutralitdt, sondern
gibt nur bei jeder Gelegenheit zu ver-
stehen, dass der gemeinschaftliche
Rechtsbestand von Neumitgliedern zu
iibernehmen ist; dazu wird in abseh-
barer Zeit der Unionsvertrag von
Maastricht gehoren. Die EG lasst da-
mit durchblicken, dass sie die Neutra-
litdat fiir ein Problem der Neutralen
hilt. Jedenfalls dringt sich der Ein-
druck auf, dass die Neutralitit nicht
mehr als im Interesse Europas liegend
betrachtet wird. Dies ist bedenklich.
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Die Frage aber, iiber die die Neu-
tralen noch mehr nachdenken sollten
(und es auch tun), ist wohl die, ob die
Neutralitit iiberhaupt noch in ihrem
eigenen Interesse liege. Denn dies ist
der Kern siamtlicher Funktionen, die
ihr Status fiir die Neutralen je hatte:
Abseitsstehen war immer ein Akt der
Staatsrdson.

Vor- und Nachteile der
Neutralitit in der Zukunft

Bei der Beantwortung der Frage, ob
die Neutralitit noch immer der
Staatsrdson diene, werden die Neu-
tralen — auch als Nichtmitglieder der
EG - eine niichterne Kosten-Nutzen-
Rechnung machen miissen, die sich
folgendermassen présentiert:

Neutralitiit als Befihigung zur
Leistung Guter Dienste

Auf der einen Seite steht jene Funk-
tion der Neutralitat, die historisch als
letzte hinzugekommen und nach dem
Kalten Krieg als einzige iibriggeblie-
ben ist: Es ist die Befahigung, Gute
Dienste zu leisten. Jahrzehntelang
wurden die Neutralen immer wieder
angerufen, humanitire und vermit-
telnde Funktionen in internationalen
Krisen wahrzunehmen. Allerdings
wurde die klassische Vermittlungs-
funktion der Neutralen in der Nach-
kriegszeit zunehmend vom multilate-
ralen Krisenmanagement internatio-
naler Organisationen und Institutio-
nen abgelost.

Zuletzt waren die Neutralen und
Nichtgebundenen Staaten (als soge-
nannte N+ N-Gruppe) im Rahmen
der KSZE von einer gewissen Bedeu-
tung, wo sie mit eigenen Initiativen,
Kompromissvorschligen und Koor-
dinationsfunktionen Wesentliches
zum Gelingen von Expertentagungen
und Folgekonferenzen beitrugen. Die
Neutralen leisteten damit einen niitz-
lichen Beitrag an die europiische Sta-
bilitat.

Allerdings konnten sie diese Briik-
kenfunktion wesentlich dank zweier
Gegebenheiten wahrnehmen, die eng
mit der Konstellation der Bipolaritat
verkniipft waren und auf die sie selbst
keinen Einfluss hatten: Zum einen be-
fanden sich die Neutralen in einer be-
sonders giinstigen strategischen Lage
zwischen den Blocken, durch die sie ja
auch ihre strategische Stabilitatsfunk-
tion wahrnehmen konnten. Zum an-
deren besassen sie eine gewisse Mono-
polstellung, um als Vermittler in Ak-

tion zu treten. Dies aber konnten sie
nur tun, wenn zwischen den Super-
michten iiberhaupt ein Mindestmass
an Gesprichsbereitschaft bestand.

Diese N+ N-Gruppe in der KSZE
hat sich aber vor anderthalb Jahren,
ziemlich unbemerkt von der Offent-
lichkeit, aufgelost, denn mit dem Ende
der Bipolaritit fiel auch der Hauptbe-
zugsrahmen der Neutralitit weg, die
Neutralitit verlor beinahe iiber Nacht
Sinn und Aussagekraft. Die Frage
«neutral zwischen wem?y ist seither
sehr berechtigt.

Mit der Stabilitdtsfunktion der
Neutralitit fiel auch der «Markt fir
Gute Dienstey —jedenfalls in Eurasien

Hier offenbart sich die Kehr-
seite der Neutralitdt: Sie be-
steht darin, dass im Ernstfall
kein Staat gegeniiber dem
Neutralen zur Hilfeleistung
verpflichtet ist.

— weitgehend dahin. Es sagt sehr viel
iiber den Gewichtsverlust der Neutra-
len in der KSZE aus, wenn sich der
Bundesrat von einer EG-Mitglied-
schaft «verbesserte Mitwirkungsmog-
lichkeiten» auch in dieser Institution
verspricht.

Die Moglichkeiten, dank der Neu-
tralitit Gute Dienste leisten zu kon-
nen, sind also erheblich zuriickgegan-
gen. Der Bericht Krafft schatzt diese
Entwicklung wohl richtig ein, wenn er
(S.23) schreibt: «Die Neutralitdit kann
zwar fiir Dienstleistungen von Vorteil
sein. Sie ist aber keine zwingende Vor-
aussetzung dafiir.» Wichtiger sind an-
dere Faktoren, wie die jahrzehntelange
Erfahrung, die Effizienz und Zuver-
lassigkeit, die gute Verkehrslage und
Infrastruktur, die Stabilitit oder die
kleinstaatliche Machtlosigkeit der
Schweiz.

Nicht, dass ich einen Riickfall in
die Blockkonfrontation fiir alle Zei-
ten ausschliessen wollte — im Ge-
genteil: Die Gefahr, dass der russi-
sche Reformprozess scheitert und
das riesige Land im Chaos versinkt,
ist alles andere als gebannt. Wenn
aber dereinst wieder ein Eiserner
Vorhang niedergehen sollte, dann
wire dies aller Voraussicht nach
tausend Kilometer weiter Ostlich,
und selbst Osterreich befinde sich in
einer geostrategisch vollig neuen,
niamlich peripheren Situation. Zu-
dem wire in einem Konflikt etwa

zwischen der Ukraine und Russland
mit Sicherheit ein anderes Konflikt-
management notig als dasjenige, das
die Neutralen anbieten koénnen;
denn «neutraly wiren dann wohl
alle ausser den Konfliktparteien.

Die Chancen fiir eine Renaissance
der Dienstleistungsfunktion der Neu-
tralitit stehen also ebenso schlecht wie
fiir die Stabilititsfunktion.

Auf der Passivseite dieser Bilanz-
rechnung stehen drei Posten:

Untrennbarkeit
von Dienstleistungsfunktion
und Neutralititspolitik

Um eine aktive und erfolgreiche
Vermittlungsrolle in  Konflikten
wahrnehmen zu kOnnen, ist eine inter-
nationale Akzeptanz und Glaubwiir-
digkeit des Status der dauernden
Neutralitat erforderlich. Denn ein
niitzlicher Faktor fiir die internatio-
nalen Beziehungen — und damit auch
fiur die Neutralen selber — kann die
Neutralitit nur sein, wenn die Neu-
tralen bereit sind, sich ein hohes Mass
an freiwilliger Zuriickhaltung in inter-
nationalen Streitigkeiten aufzuerle-
gen. Tun sie dies nicht, so wird ihre
Haltung vor allem von den Konflikt-
parteien gerne als unmoralische Wei-
gerung kritisiert, fiir die gerechte
(ndmlich jeweils ihre) Sache einzutre-
ten. Um dies zu verhindern, muss ein
Neutraler also bestrebt sein, durch
eine aktive Neutralitdtspolitik jedem
der in den betreffenden Konflikt in-
volvierten Staaten vor Augen zu fiih-
ren, dass seine Sonderstellung fiir ihn
ebenfalls von Nutzen ist. Ergreift der
Neutrale dagegen allzu offen Partei
fiir eine Seite, so kann er nicht erwar-
ten, dass die andere Seite ihn als ehrli-
chen Makler akzeptiert. Zum Beispiel
lasst es sich kaum vorstellen, dass Ser-
bien — angesichts des Eintretens der
Schweiz fiir die Gegenseite — ein
schweizerisches Vermittlungsangebot
annidhme.

Fir die Akzeptanz des Neutrali-
titsstatus reicht es also nicht aus,
wenn der Neutrale lediglich die vol-
kerrechtlichen Neutralitédtspflichten
im Frieden erfiillt, sondern er muss
eine international glaubwiirdige Neu-
tralitatspolitik fithren, die wirtschaft-
liche und politische Enthaltung ein-
schliesst.

Die militirische Neutralitat allein
bote aber nicht nur keinerlei Vorteil,
um in einem Konflikt zu vermitteln,
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sondern sie konnte sich geradezu als
handfester Nachteil fiir den Neutralen
selbst erweisen, dann namlich, wenn
jene Seite, der er zuneigt, in einem
Konflikt selber militarisch aktiv wird.
Im konkreten Fall des Jugoslawien-
konfliktes konnte sich folgende, gar
nicht so unwahrscheinliche Situation
ergeben: Die UNO wire weiterhin
blockiert, und einige EG-Staaten
wiirden sich — im Rahmen der WEU
oder der NATO - zu einem militari-
schen Eingreifen in Bosnien ent-
schliessen. Dann wire die Schweiz
neutralitatsrechtlich verpflichtet,
denselben Staaten, mit denen zusam-
men sie wirtschaftliche und politische
Sanktionen ergriffen hatte, militéri-
sche Uberfliige zu verweigern! Ein
solches Verhalten miisste als Partei-
nahme zugunsten Serbiens ausgelegt
werden und wire dem Image der
Schweiz in Briissel wohl kaum forder-
lich.

Das Grundproblem besteht also
darin, dass ein Nicht-EG-Staat, der
sich wirtschaftlich und politisch sehr
stark an die EG anlehnt, von aussen
als Teil der EG wahrgenommen wird.
Die Glaubwiirdigkeit seiner Neutrali-
tdt ist damit von vornherein stark in
Frage gestellt. Der Neutrale sieht sich
folglich in einem unauflgslichen Di-
lemma: Verzichtet er auf die Neutrali-
tatspolitik, wie dies die Kommission
Krafft empfiehlt, so nimmt er sich fak-
tisch die Moglichkeit, Gute Dienste zu
leisten. Entscheidet er sich aber fiir
eine umfassende Neutralitatspolitik,
so gewiirtigt er 6konomische Nachteile
und beraubt sich zudem der Option
einer europdischen Integration.

Neutralitit als
Sicherheitsstrategie

Der zweite Nachteil der Neutralitat
ist unmittelbar sicherheitspolitischer
Art. Der Neutralititsstatus ist ja nicht
Selbstzweck, sondern dient der Errei-
chung iibergeordneter staatspoli-
tischer Ziele, in erster Linie der Ge-
wihrleistung der Sicherheit des be-
treffenden Landes. Entsprechend hat
die Neutralitit in dem Augenblick
versagt, wo der Neutrale in einen
Konflikt hineingezogen wird. Die
Frage, die der Neutrale beantworten
muss, lautet also, ob das «Stillesitzen»
eine brauchbare Sicherheitsstrategie
zur Abwendung des Ernstfalles dar-
stellt.

Die Probleme ergeben sich dabei
aus den Verpflichtungen, die der dau-
ernd Neutrale bereits in Friedenszei-
ten eingeht. Zu diesen Verpflichtungen

zihlt in erster Linie das Biindnisver-
bot, d.h. der Neutrale muss seine Lan-
desverteidigung autonom organisie-
ren, seine Neutralitit allein schiitzen;
das Mittel der Arbeitsteilung, wie sie
in einer Allianz stattfindet, ist ihm
verwehrt. Fiir einen Kleinstaat stellt
sich nun aber das Problem, dass er mit
der militartechnologischen Entwick-
lung aus finanziellen Griinden immer
weniger Schritt halten kann. Dies ist
besonders augenfillig in drei Berei-
chen, die ich nur kurz nennen mochte,
weil Sie dariiber natiirlich besser Be-
scheid wissen als ich:

B im Bereich der strategischen Nach-
richtenbeschaffung

B im Bereich der Luftkriegfithrung,
insbesondere bei der Luftraumiiber-
wachung sowie der Abwehr moderner
Kampfflugzeuge und ballistischer
Massenvernichtungsmittel und

M im Bereich des Staatsschutzes, also
bei der Abwehr von Bedrohungen wie
dem Terrorismus, dem organisierten
Verbrechen, der Proliferation.

In diesen Bereichen zeigen sich
Grenzen der Verteidigungsfihigkeit
des autonomen Kleinstaates beson-
ders drastisch. Die Schere zwischen
seinen finanziellen Moglichkeiten und
den technologischen Bediirfnissen
seiner Landesverteidigung macht eine
grenziiberschreitende Zusammenar-
beit zwingend.

Hier offenbart sich die Kehrseite
der Neutralitit: Sie besteht darin, dass

Wenn das Neutralitdtsrecht
im Ausland nicht einmal mehr
unter Volkerrechtlern noch
ein Thema ist, wer soll es
dann kennen, geschweige denn
respektieren?

im Ernstfall kein Staat gegeniiber dem
Neutralen zur Hilfeleistung verpflich-
tet ist. Neutralitit bedeutet also nicht
nur Ungebundenheit, sondern Unge-
schiitztheit. Dieser Sicherheitsaspekt
der Neutralitit ist bei uns mit dem
Ende des Ost-West-Konfliktes in den
Hintergrund getreten, weil die
Schweiz seither ein vollstandiges stra-
tegisches Binnenland ist. In Osterreich
dagegen, das sich in einer ganz ande-
ren strategischen Lage befindet, hat
die Vorstellung, wenn’s drauf an-
kommt, allein zu sein, eine betrichtli-
che Verunsicherung ausgelost: Immer
breitere politische Kreise halten die
Neutralitit geradezu fiir ein Sicher-

heitsrisiko und bewegen sich auf euro-
pdische Sicherheitsorganisationen zu.

Dass die Neutralitit als Sicher-
heitsstrategie ausgedient hat, ist iibri-
gens keine neue Entwicklung. So hat
die Auswertung der Angriffspldane des
Warschauer Paktes ergeben, dass sich
dessen Aggression unterschiedslos ge-
gen die NATO-Staaten wie gegen die
«Neutraleny Osterreich, Schweden
und die Schweiz gerichtet hitte. Wenn
der Kalte Krieg je in einen heissen
umschlagen wire, hitten Neutralitét
und Biindnispolitik fiir die Schweiz
also dasselbe Ergebnis gehabt — ganz
anders als im Zweiten Weltkrieg. Dies
bedeutet schlicht, dass die Neutralitit
als Sicherheitsstrategie vierzig Jahre
lang irrelevant war; die Schweiz ver-
dankte im Kalten Krieg die Unver-
sehrtheit ihres Territoriums aus-
schliesslich der Existenz der NATO.

Dass die Neutralen angegriffen
worden wiren, hitte auch niemanden
iiberraschen diirfen, denn sie sympa-
thisierten ganz unverkennbar mit dem
Westen. Zum Beispiel trugen sie sogar
das Embargo fiir Hochtechnologie-
giter (COCOM-Listen) mit, das die
NATO-Staaten iiber den Warschauer
Pakt verhingt hatten. Die Neutralen
verfolgten also eine «Neutralititsy-
Politik, die klar der einen Seite niitzte
und sie in den Augen der anderen als
pseudoneutral  erscheinen lassen
musste.

Vor diesem Hintergrund kann ich es
mir nur als Mythenpflege erkliren,
wenn der Bericht Krafft (S.17)
schreibt: «In bezug auf kiinftige euro-
pdische Sicherheitsordnungen muss das
relevante Kriterium fiir den Entscheid
iiber Beibehaltung oder Aufgabe der
Neutralitdt der Sicherheitsgewinn sein:
die neuen Strukturen miissen fiir die
Schweiz und ihre Biirger mindestens so
viel Sicherheit gewdhrleisten wie die
dauernde Neutralitdt.»

Der Erfolg der Neutralitét als Si-
cherheitsstrategie ist also an dieselbe
Voraussetzung gekniipft, wie es der
Erfolg der Neutralititspolitik ist,
namlich daran, dass die Konfliktpar-
teien den Neutralen als wirklich neu-
tral wahrnehmen. Und gerade diese
Grundbedingung diirfte nie mehr
wiederkehren. Wenn die Kommission
Krafft empfiehlt, die Neutralitit auf
ihren volkerrechtlichen Kern zu be-
schranken, so ist dies nicht nur vor
dem Hintergrund der Moglichkeit,
Gute Dienste zu leisten, problema-
tisch, sondern auch beziiglich dem ur-
spriinglichen, aber lingst verwirkten
Zweck der Neutralitat, Sicherheit zu
gewihrleisten. Denn die Bedeutung
des neutralitatsrechtlichen Kerns ist |
schon seit Jahrzehnten im Schwinden
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begriffen: «...in der Volkerrechtslehre
wird das Neutralitdtsrecht ausserhalb
der zwei dauernd neutralen Staaten
(Osterreich und die Schweiz) und teil-
weise noch Deutschlands kaum mehr
beachtet. Die Vilkerrechtsbiicher be-
handeln es nicht mehr, und die Volker-
rechtler kennen es nicht mehr. Tatsdch-
lich entspricht das Neutralitdtsrecht den
Bediirfnissen der heutigen Volkerge-
meinschaft nicht mehr, weil es aus-
schliesslich  auf  zwischenstaatliche
Konflikte zugeschnitten ist.» (Prof.
Dietrich Schindler)

Wenn das Neutralitatsrecht im
Ausland nicht einmal mehr unter
Volkerrechtlern noch ein Thema ist,
wer soll es dann kennen, geschweige
denn respektieren? Gewiss nicht
jene potentiellen Aggressoren, mit
denen man realistischerweise in
Osteuropa, im Maghreb oder im
Nahen Osten in Zukunft zu rechnen
hat. Diese werden (je nach Couleur
zwar unterschiedlich) das reiche
oder das christliche Europa, aber je-
denfalls Europa als Ganzes im Fa-
denkreuz haben.

Es gibt keine existenzbedrohende
Gefahr mehr, die sich gegen die
Schweiz allein richten wiirde. Das gilt
offensichtlich fiir alle Gefahren, die
der Sicherheitsbericht 90 als nicht-
machtpolitische bezeichnet: Energie-
verknappung, Bevolkerungsexplosion
mit Massenmigration, Umweltver-
schmutzung, natur- und zivilisations-
bedingte Katastrophen etc. Es gilt dies
aber auch fiir die machtpolitischen
Gefahren, fiir das militarische Restri-
siko, fiir das organisierte Verbrechen
und fiir den Staatsterrorismus. So
verschiedenartig diese Gefahren sind,
so klar ist ihr gemeinsamer Nenner:
Sie sind von grenziiberschreitender
Wirksamkeit. Und weil kein europai-
scher Staat, und sei er wesentlich gros-
ser als die Schweiz, diese Gefahren im
Alleingang meistern kann, muss auch
die Bewailtigungsstrategie grenziiber-
schreitend sein.

Dies fiihrt mich zum dritten Passiv-
posten dieser Rechnung iiber die
Neutralitat:

Neutralitiit
als Abseitsposition

Er besteht darin, dass der Neutrale
sich freiwillig von der Teilnahme an
der politischen Einigung FEuropas
ausschliesst. Denn als EG-Mitglied

wire er gezwungen, in Ausstand oder
zumindest auf die Bremse zu treten,
sobald politische oder sicherheitspoli-
tische Vertiefungsschritte hin zu einer
funktionierenden, der Dimension der
Probleme angemessenen Sicherheits-
struktur auch nur schon besprochen
werden.

Geht es nach der Kommission
Krafft (S.29), so ist am volkerrechtli-
chen Status der dauernden Neutralitét
so lange festzuhalten, als eine tragfa-
hige Sicherheitsstruktur in Europa
nicht existiert. Ein solches Abwarten
steht allerdings der Verwirklichung
des erklirten Ziels der schweizerischen
Sicherheitspolitik  entgegen, «auf

Wir sitzen mit unseren Nach-
barn im selben Boot, und
Zwar in einem Masse, wie dies
in unserer Geschichte noch
nie der Fall gewesen ist.

europdischer Ebene beim Aufbau
einer tragfihigen Sicherheitsordnung
mit(zu)wirkeny, einem Ziel freilich,
das impliziert, dass die Schweiz Teil
dieser Sicherheitsordnung sein soll.

Hier prallen zwei letztlich unver-
einbare Philosophien aufeinander:
Soll der Neutrale davon ausgehen,
dass der europiische Einigungspro-
zess schliesslich scheitern wird und die
frilheren innereuropdischen Rivalité-
ten wiederaufleben und sich fiir diesen
Fall eine (triigerische) Riickfallposi-
tion wahren? Oder soll er in der Uber-
zeugung der Unumkehrbarkeit des
Integrationsprozesses aktiv dazu bei-
tragen, dass das schon weit fortge-
schrittene Integrationswerk gelingt
und die Sicherheit in Europa dauer-
haft konsolidiert wird?

Ich glaube, meine Denkweise ergibt
sich aus dem Gesagten. Wir sitzen mit
unseren Nachbarn im selben Boot,
und zwar in einem Masse, wie dies in
unserer Geschichte noch nie der Fall
gewesen ist. Sicherheit ist in Westeu-
ropa unteilbar geworden oder anders
gesagt: Die Sicherheit Westeuropas ist
auch unsere Sicherheit. Die Gunst der
Zeit fiir die Schweiz — und auch das ist,
so weit ich sehe, in der Geschichte
noch nie der Fall gewesen — liegt nun
aber darin, dass wir umgeben sind von
befreundeten Staaten, die dieselben
Werte hochhalten wie wir.

Zusammenfassung/Schluss-
folgerungen

Der Saldo dieser Kosten-Nutzen-
Rechnung zum Wert der Neutralitat
im allgemeinen, zur schweizerischen
Neutralitit im besonderen, ist fiir
mich eindeutig negativ. Der einzige
verbliebene Vorteil der Neutralitit,
Gute Dienste zu leisten, hat bereits
stark an Bedeutung eingebiisst und
wird es in Zukunft mit Sicherheit noch
weiter tun, wihrend alle Nachteile des
Abseitsstehens zunehmen diirften:
Soll die Neutralitit fiir die Schweiz
von Nutzen sein, so miissten wir — ge-
gen unsere politischen und wirtschaft-
lichen Interessen — ein hohes Mass an
Unparteilichkeit an den Tag legen.
Durch den Zwang zur Aufrechterhal-
tung einer autonomen Verteidigung
stossen wir an die Grenzen unserer
Verteidigungsfiahigkeit, und durch den
fortgesetzten Neutralitatsstatus
schrinken wir freiwillig unsere Mit-
wirkungsmoglichkeiten bei der Stabi-
lisierung des europiischen Umfeldes
ein.

Entscheidend ist nun, dass diese
gegenldufige Tendenz von Vor- und
Nachteilen der Neutralitit nur gradu-
ell, nicht fundamental von der Frage
abhingig ist, ob der politische Eini-
gungsprozess Europas voranschreitet
und wie unser institutionelles Verhalt-
nis zu ihm ist: Das entscheidende Ele-
ment fiir den Erfolg der Neutralitat,
namlich ihre Glaubwiirdigheit, ist be-
reits beim jetzigen Grad der wirt-
schaftlichen Verflechtung und politi-
schen  De-facto-Integration  der
Schweiz in die EG nicht mehr gegeben.
Die Glaubwiirdigkeit konnte sich bei
einem Vollbeitritt zur EG oder zur EU
nur noch unwesentlich weiter verrin-
gern.

Das Ziel der Schweiz muss aus die-
sen Uberlegungen — im europdischen
wie in ihrem eigenen Interesse — darin
bestehen, sich von der Neutralitét los-
zusagen und sich sicherheitspolitisch
vollstandig zu integrieren.

Lassen Sie mich zum Schluss darle-
gen, wie ich mir das politische Vorge-
hen vorstelle: Der ehrliche und
zweckdienliche Weg wire aus meiner
Sicht jener, den Schweden 1991 einge-
schlagen hat: Die schwedische Regie-
rung erklirte damals, sie fithre in Zu-
kunft eine «Aussenpolitik mit euro-
paischer Identitéty — also das, was wir
(trotz aller gegenteiligen Rhetorik)
auch schon seit Jahren tun. Im iibrigen
sei Schweden militérisch «allianzfrei»,
der Begriff Neutralitit wird seither
nicht mehr verwendet.

Dieser erste Schritt lige bei uns in
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der Kompetenz von Bundesrat und
Bundesversammlung. Da die Schweiz
die Neutralitat frei gewiahlt hat, kann
sie sie auch einseitig fiir obsolet erkla-
ren, allerdings diirfte ein solcher
Schritt entsprechend dem volkerge-
wohnheitsrechtlichen Charakter der
Neutralitit nicht zur Unzeit, also nicht
wihrend einer Krise, und nur nach
Vorankiindigung erfolgen.

Der zweite Schritt, ein Beitritt zur
NATO bzw. zur EU/WEU, kénnte
spater erfolgen, und wiirde dann ver-
fassungsgeméiss dem doppelten Mehr
von Volk und Sténden unterliegen.

Freilich stellen sich bereits beim er-
sten Schritt fiir die Schweiz zwei
schwerwiegende innenpolitische Pro-
bleme:

1. Kann die schwedische Vorge-
hensweise, die der EG natiirlich sehr
weit entgegenkommt, nur ein Land
beschreiten, das an einer schnellen In-
tegration interessiert ist und die Bei-
trittsverhandlungen nicht unnétig be-
lasten will. Der Schweiz ist dieser
Schritt nach dem schwarzen 6.De-
zember 1992 innenpolitisch (vorlaufig)
verwehrt.

2. Besteht in einer breiten Offent-
lichkeit der Schweiz eine untrennbare
Verkniipfung zwischen einer (trotz al-
lem) starken Wehrtradition und der
Neutralitit. Die Armee besitzt eine
staatstragende und integrierende
Funktion, und die Neutralitit bildet in
diesem Verstdndnis die politisch-psy-
chologische Grundlage fiir die Akzep-
tanz fortgesetzter Verteidigungsan-
strengungen.

Diese staatstragende Funktion der
Armee ist einem gewissen Erosions-
prozess unterworfen. Dieser wiirde
mit Sicherheit zunehmen, wenn die
Schweiz sicherheitspolitisch vollstian-
dig zum Binnenland wiirde, was mit
der europdischen Integration Oster-
reichs schon in wenigen Jahren der
Fall sein kann. Dabei wire es unwe-
sentlich, ob die Schweiz selber der EU
angehort oder nicht. Tritt diese totale
Binnensituation ein, so diirfte die Ak-
zeptanz einer starken Armee in der
Offentlichkeit leichter im Rahmen
einer europdischen Zusammenarbeit
herzustellen sein als durch fortgesetzte
Betonung des Neutralititsschutzes.

Bei aller gebotenen Riicksicht auf
diese beiden spezifisch schweizeri-
schen Erschwernisse darf das ge-
nannte strategische Ziel, die sicher-
heitspolitische  Integration der
Schweiz, nicht aus den Augen verlo-
ren werden. Wenn der Bundesrat
sich die Option EG-Beitritt auch
wirklich offenhalten will, so sollte er
sich nicht scheuen, das heisse Eisen
«Neutralitaty anzufassen. Die bis-
herige Politik des Aufschiebens un-
angenehmer Diskussionen mag
kurzfristig zu rechtfertigen sein,
dirfte unsere politische Fithrung
aber bereits mittelfristig in akute
Argumentationsnot bringen. Nur
wenn schon bald die Nachteile der
Neutralitit 6ffentlich auf den Tisch
gelegt werden, kann verhindert wer-
den, dass eine EG-Beitrittsvorlage
dereinst an einer Formel, um nicht
zu sagen, an einer Worthiilse, schei-
tert, die uns bei der Bewiltigung der
anstehenden = Herausforderungen
nicht nur nichts niitzt, sondern die
Bewailtigung derselben immer stir-
ker erschwert.
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Schwedens Sicherheit im neuen Europa

Einleitung

Die schwedische Neutralitit in
Friedenszeiten war nie volkerrechtli-
cher Art. Sie war eine historischprag-
matische Neutralitit, die zum ersten
Mal im Jahre 1834 als aussenpoliti-
sches Programm von Konig Karl
XIV.Johann — dem ehemaligen fran-
zosischen Marschall Jean Baptiste
Bernadotte — dargelegt wurde. Sie ge-
wann nach den erfolgreichen Bestre-
bungen Schwedens, sich aus den bei-
den Weltkriegen herauszuhalten, eine
sehr starke Unterstiitzung im schwe-
dischen Volk.

Vorschlédge, diese Neutralitit inter-
national volkerrechtlich zu verewigen,
wurden jedoch immer abgelehnt.
Schweden wollte seine Handlungs-
freiheit behalten. Bisweilen wurde
diese Freiheit auch benutzt. So z.B.
1948, als Schweden fir ein skandina-
visches  Verteidigungsbiindnis  mit
Norwegen und Dinemark eintrat.
Aber auch in 1946, als Schweden der
UNO beitrat, obwohl man sich vollig
der Tatsache bewusst war, dass diese
Mitgliedschaft in gewissen Situa-
tionen eine Neutralitit unmoglich
machen wiirde. Und schliesslich auch
wiahrend des Winterkrieges 1940, als
Schweden nach dem sowjetischen An-
griff auf Finnland keine Neutralitats-
erklarung gab, um den Finnen grosse
Mengen von Kriegsmaterial senden zu
konnen.

In den vier Jahrzehnten zwischen
1950 und 1990 waren die geopoliti-
schen Bedingungen in Nordeuropa je-
doch derart, dass sie es der schwedi-
schen Regierung kaum gestatteten, die
Manoverfreiheit ihrer historisch-
pragmatische Neutralitit zu nutzen.
Man kann sagen, dass die Anforde-
rungen an die Glaubwiirdigkeit der
schwedischen Absicht, in einem euro-
paischen Krieg neutral zu sein, so
gross waren, dass die schwedische
Neutralitatspolitik in Friedenszeiten
ungefahr so strikt war wie die der
Schweiz.

Wir standen damals einem ideolo-
gisch gesellschaftlich begriindeten,
fast permanenten Gegensatz zwischen

Krister Wahlbick
Botschafter, Dr. és sc. pol.,
Berater des Ministerprisidenten,
Stockholm

zwel sehr stark aufgeriisteten Militar-
biindnissen in unserer unmittelbarer
Nihe gegeniiber.

Seit der Auflosung des Warschauer
Pakts ist die Zeit des geteilten Europas
der Militarblocke jedoch vorbei. Da-
mit ist auch die Neutralititspolitik der
Jahrzehnte zwischen 1950 und 1990
vorbei. Unsere Aussenpolitik in Frie-
denszeiten ist nicht mehr von den alten
Szenarien des Kalten Krieges gepragt.
Es braucht jetzt nicht unsere Haupt-
aufgabe zu sein, Schweden aus einem
Grosskrieg in Europa herauszuhalten.
Ein solcher Grosskrieg ist heute un-
vorstellbar. Also kann es auch keine
Hauptaufgabe sein, unser Land von
jeder europiischen sicherheitspoliti-
schen Zusammenarbeit fernzuhalten,
um die Glaubwiirdigkeit unserer
Neutralitit in einem Grosskrieg auf-
rechtzuhalten. Im Gegenteil, in der
neuen Situation konnen wir endlich an
der europiischen sicherheitspoliti-
schen Zusammenarbeit teilnehmen.
Esist jaim schwedischen Interesse, zur
Entwicklung einer européischen Frie-
dens- und Sicherheitsordnung beizu-
tragen, die die «Kleinkonflikte» des
heutigen Europas bewiltigen wiirde.
Dies ist unser Bestreben innerhalb der
KSZE, und dies wird Schwedens Be-
streben auch in Zukunft als Mitglied
der Européischen Union sein.

Unsere militarische Biindnisfreiheit
besteht noch, damit wir im Falle eines
Krieges in unserer Nihe neutral sein
konnen. Es ist jedoch keineswegs klar,
dass die Neutralitit eine selbstver-
standliche Antwort auf jeden Konflikt
in unserer Nihe sein wird. Es kann Si-
tuationen geben, in denen es im Ge-
genteil selbstverstindich wird, dass
wir uns — ungefihr wie 1940 — weit
dariiber hinaus engagieren, als was fiir
uns als neutrale Macht moglich gewe-
sen wire. Es ist natiirlich auch durch-
aus denkbar, dass sich in der Zukunft
Biindnisalternativen ergeben werden,
die unsere Sicherheit besser gewihr-
leisten wiirden als die militédrische
Biindnisfreiheit. Das ist jedoch vor al-
lem von kommenden Entscheidungen
der Westmichte abhingig.

Vor einem schweizerischen Audito-
rium muss ich einige terminologische
Bemerkungen hinzufiigen. «Neutrali-
tiaty ist im Volkerrecht fiir einen Staat
ohne stindige Neutralitit nur im Ver-
haltnis zu einem Kriege zwischen zwei
anderen Staaten moglich. Deswegen
hat die schwedische Regierung seit
1950 ihre Aussenpolitik in Friedens-
zeiten normalerweise nicht als «Neu-
tralitity bezeichnet. Man hat von
«Biindnisfreiheit im Frieden mit dem
Ziel der Neutralitit im Falle eines
Krieges» gesprochen. Gelegentlich hat
man auch die Formel «Neutralitats-
politik» benutzt, d.h. eine Politik mit
der Hauptaufgabe, die Neutralitit im
Kriegsfall vorzubereiten.

Nun ist aber, wie schon gesagt, diese
Hauptaufgabe weggefallen. Also
spricht die Regierung nicht mehr von
«Neutralitatspolitiky, sondern von
«militdrischer Biindnisfreiheit im
Frieden, um es uns zu erméoglichen, im
Falle eines Krieges in unserer Nihe
neutral zu bleiben.» Die Neutralitit
bleibt also eine Option. Gleichzeitig
hat die Regierung die «Européische
Identitaty der schwedischen Aussen-
politik hervorgehoben. Die schwedi-
sche aussenpolitische Debatte handelt
heute nicht mehr so viel von den alten
Neutralitiatsfragen. Die Hauptfragen
sind jetzt die gesamteuropidischen
Perspektiven und die ganz neuen Vor-
aussetzungen unserer Aussenpolitik.
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Diesem Thema mochte ich mich jetzt
widmen.

Szenarien

Wenn wir in Schweden unsere zu-
kiinftige Sicherheit als Mitglied der
Europiischen Union diskutieren, ist
die Entwicklung in der Russischen
Foderation natiirlich ein bestimmen-
der Faktor. Es gibt zwei mogliche Sze-
narien, die in die Beurteilung einbezo-
gen werden miissen. Das erste bedeu-
tet, dass die positive Entwicklung der
letzten Jahre trotz aller Schwierigkei-
ten anhilt. Demokratie und Markt-
wirtschaft werden gefestigt. Vor allem:
Russland wird mit seiner neuen Stel-
lung in Europa zufrieden sein und die
Auflosung des alten russisch-sowje-
tischen Imperiums akzeptiert haben. In
diesem Fall wird es, was Schweden be-
trifft, kein «grossesy» Sicherheitspro-
blem mehr geben. Wir werden nicht
mit moglichen Bedrohungen unserer
Unabhingigkeit und unserer territo-
rialen Integritit zu rechnen brauchen.
Statt dessen werden wir uns anderen
sicherheitspolitischen Aufgaben ge-
geniibergestellt sehen.

Eine Aufgabe ist, nach bestem Ver-
mogen zu einer europdischen Sicher-
heitsordnung beizutragen, um Krisen
und Bedrohungen des Friedens der
Art, wie wir sie jetzt auf dem Balkan
erleben, bewiltigen zu konnen. Wir
konnen beispielsweise an friedenser-
haltenden und friedensschaffenden
Militireinsdtzen mitwirken. Wir ha-
ben keinerlei politische Schwierigkei-
ten, dies zu tun; vorausgesetzt natiir-
lich, dass die schwedische Regierung
die Aktion als zweckmassig betrachtet
und dass wir angemessene freiwillige
Truppenverbande zur Verfiigung ha-
ben. Wir haben ziemlich umfassende
Erfahrungen mit friedenserhaltenden
Operationen der Vereinten Nationen,
die von Nutzen sein konnen.

Eine andere Aufgabe ist die Teil-
nahme an den Bemiithungen zur Uber-
briickung der Kliifte zwischen West-
und Osteuropa und der Erleichterung
des Ubergangs zu modernen demo-
kratischen Marktwirtschaften in den
friheren kommunistischen Staaten.
Die baltischen Lander und Nordwest-
russland liegen so sehr in unserer
Nihe, dass wir mehr als eine Reihe
anderer europiischer Staaten davon
abhingig sind, dass diese gewaltige
Aufgabe so schnell wie moglich er-
folgreich durchgefiihrt werden kann.
Diese Aufgabe stellt hohe Anforde-
rungen an Ressourcen, Opferwillen

und Tatkraft seitens der kommenden
Européischen Union.

Schweden will an diesem Friedens-
projekt mitwirken. Unter den wih-
rend des Kalten Krieges herrschenden
Umstinden mussten wir ausserhalb
der Europiischen Gemeinschaft ste-
hen, obwohl der deutsch-franzosische
Versohnungsprozess, der der wichtig-
ste Zweck der Gemeinschaft war, von
entscheidender Bedeutung fiir den
Frieden in ganz Europa — und damit
auch fiir Schweden — war. Jetzt hat sich
die Lage jedoch verdndert. Wir haben
eine vollig andere Handlungsfreiheit
erhalten, was die Teilnahme an euro-
pdischer Zusammenarbeit und damit
auch die Wahrnehmung unserer eige-
nen Interessen betrifft. Besonders in
bezug auf die Russische Foderation ist
es entscheidend fiir unsere Sicherheit,
dass die dortige Reformpolitik mit
Unterstiitzung aus dem Westen er-
folgreich sein wird.

Wir werden jedoch frithestens in
zwanzig bis dreissig Jahren mit Si-
cherheit wissen, ob diese Politik die
angestrebten grundsitzlichen Verin-
derungen der russischen Gesellschaft
zustande gebracht hat. Und damit
komme ich auf das zweite, negative
Szenario, was Russland betrifft, zu
sprechen. Dieses negative Szenario

Wir wir alle wissen, ist der
verteidigungspolitische Teil
des Vertrages von Maastricht
ein unklarer Kompromiss, der
erst dann einen deutlichen In-
halt bekommen kann, wenn
die Mitgliedslinder der Euro-
péischen Union sich iiber den
zukiinftigen Kurs geeinigt
haben.

kann man sich in wenigstens drei Va-
rianten vorstellen:

Die erste Variante ist eine fortge-
setzte Auflosung der Staats- und Ge-
sellschaftsordnung in Russland. In
einer solchen, durch Anarchie geprig-
ten Situation miissen Russlands
Nachbarn mit Gefahren vielerlei Art
rechnen: Kernkraftkatastrophen,
Flichtlingsstrome, = Waffen- und
Rauschgiftschmuggel in unsere Lin-
der, der von russischer Mafia und rus-
sischen Verbrecherbanden organisiert
wird, Drohungen oder Erpressung von
seiten eigenméchtiger Kriegsherren
usw.

Eine zweite Variante ist ein Ausein-

anderbrechen Russlands als einheitli-
cher Staat. Ein neuer russischer Nach-
bar, der nur einen Teil des heutigen
Russlands umfasst und vielleicht nicht
einmal Moskau als Zentrum hitte,
wire trotzdem noch eine regionale
Grossmacht. Die Politik dieser Gross-
macht wire unvorhersehbar. Sie wiir-
de Unsicherheit fir Schweden und
andere Lander in Nordeuropa schaf-
fen.

In beiden Fillen wiirde unser Be-
diirfnis nach gemeinsamer Beratung
und Zusammenarbeit mit der Euro-
paischen Union umfassend werden.
Wir wiirden ein starkes Interesse dar-
an haben, an einer gemeinsamen
europdischen Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik mitzuwirken, die einen
erweiterten  Sicherheitsbegriff zu-
grundeliegt und sich darauf vorberei-
tet, Gefahren aller Art von seiten eines
in Anarchie und Zerfall geratenen
Russlands zu begegnen.

Schliesslich gibt es noch eine dritte
Variante des negativen Szenarios, was
Russland betrifft. Die Auflosungsten-
denzen konnen zu einer konservativen
Reaktion fiihren. Eine starke Zentral-
macht kann Unterstiitzung erhalten,
um Disziplin und Zusammenhalt wie-
der aufzurichten. Wir konnen die Ge-
fahr eines Regimewechsels in autoritii-
rer Richtung in Russland wihrend
einer Phase der in den kommenden
Jahrzehnten zu erwartenden schmerz-
haften Umwiilzungen nicht ausschlies-
sen. Man kann sich vorstellen, dass ein
solches Regime ein nationalistisches
Geprige erhilt, und zwar nicht von
der nach innen gekehrten Art, sondern
ein Geprige, das erneut zu Versuchen
fithrt, traditionelle russische macht-
politische Ambitionen zur Geltung zu
bringen.

Folgerungen

Unsere ganze Politik lduft darauf
hinaus, eine solche Entwicklung zu
vermeiden. Wenn wir der Konferenz
iiber Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa, der KSZE, so grosse Be-
deutung beimessen, dann ist dies ein
Ausdruck fiir unsere Hoffnung, dass
Russland in der européischen Frie-
dens- und Sicherheitsordnung eine
konstruktive Rolle spielen wird. Aber
wir konnen von der Gefahr eines au-
toritiren nationalistischen Russlands
nicht absehen, auch wenn wir hoffen,
dass sie gering ist. Einem solchen Re-
gime kann es gelingen, die Ressourcen
des Landes zu mobilisieren, um erneut
eine Streitmacht von nicht unbedeu-
tender Schlagkraft aufzustellen.
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Was wiirde ein derartiges Szenario
fir Schweden und Nordeuropa be-
deuten? Es wiirde auf jeden Fall nicht
eine Riickkehr zu den Verhiltnissen
des Kalten Krieges bedeuten. Einer
der vielen Unterschiede sollte dabei
besonders hervorgehoben werden:

In den Jahrzehnten, in denen zwei
Militarbiindnisse einander in Europa
gegeniiberstanden, gewohnten wir uns
in Schweden daran, die Lage in Nord-
europa im Vergleich zur Lage in Mit-
teleuropa als bedeutend giinstiger zu
betrachten. Hier oben im Norden gab
es bis auf einen sehr kleinen Abschnitt
am Eismeer keine direkte Grenze zwi-
schen den Militarblocken. Es gab
nichts, was mit der messerscharfen
Grenze zu vergleichen war, die durch
Deutschland und den Kontinent ver-
lief. Statt dessen gab es einen gradwei-
sen Ubergang von der westlichen In-
teressenssphére zur ostlichen. Norwe-
gen und Dénemark waren NATO-
Mitglieder, jedoch ohne in Friedens-
zeiten alliierte Stiitzpunkte oder Trup-
penkontingente auf ihrem Territorium
zuzulassen. Schweden verfolgte eine
biindnisfreie Politik, die sich auf eine
starke Landesverteidigung stiitzte.
Finnland war neutral, unterhielt je-
doch einen Freundschaft- und Bei-
standspakt mit der Sowjetunion.

Es gab auch keine grossen stehen-
den Truppenverbidnde in Nordeuropa.
Eigentliche Krisen kamen nicht vor.
Wir sahen uns selbst in einer vorteil-
hafteren Lage als die Lander in Mit-
teleuropa. Und zumindest in Schwe-
den waren wir folglich der Meinung,
dass es nicht in unserem Interesse lage,
enger mit Mitteleuropa verkniipft zu
werden, was die militdrische Sicher-
heit betraf. Nach den Verinderungen
der letzten Jahre ist die Lage jetzt eine
andere. Wenn wir uns an die Perspek-
tive einer «restlichen Bedrohung» von
seiten Russlands halten, konnen wir
folgende Feststellungen treffen:

Die EG-Linder in Mitteleuropa
haben, wenn ich es einmal so aus-
driicken darf, teils die ehemalige DDR
«inkorporierty, teils doppelte Puffer-
zonen zwischen sich und der Russi-
schen Foderation erhalten; in erster
Linie Polen, die Tschechoslowakei und
Ungarn, in zweiter Linie Belarus und
die Ukraine. In Nordeuropa haben wir
dagegen immer noch im grossen und
ganzen die gleichen Grenzen zu Russ-
land wie in der Zeit von 1949 bis 1989
zur Sowjetunion. Es gibt nur eine — fiir
Schweden und Finnland allerdings
wichtige — Ausnahme, namlich die
Unabhingigkeit der baltischen Staa-
ten. Ich kann dies auch etwas drasti-
scher ausdriicken. Frither hatte man in
Amsterdam oder Strassburg sowje-

tische Divisionen in nur 500 Kilometer
Entfernung. Jetzt stehen die russischen
Divisionen in mindestens viermal so
weiter Entfernung. Hier in Nordeuropa
jedoch haben wir sie immer noch in der
gleichen Entfernung — oder ebenso
nahe — wie vorher.

Gleichzeitig ist es denkbar, dass
Nordeuropa fiir Russland grossere
Bedeutung erhalten hat, als es frither
fir die Sowjetunion hatte. Die Ab-
spaltung der Ukraine hat den geo-
politischen Schwerpunkt Russlands
im Vergleich zu dem der ehemaligen
Sowjetunion nach Norden verlagert.
Russland hat jetzt nur begrenzten
Zugang zum Schwarzen Meer. Dies
kann die Ostsee und den Raum
Murmansk— Archangelsk fiir Russ-
land relativ gesehen bedeutsamer
machen, als sie fiir die Sowjetunion
waren. Nordwestrussland — von
Murmansk iiber St. Petersburg und
Nowgorod bis nach Smolensk -
birgt fiir Russlands Grossmacht-
stellung entscheidende Ressourcen,
denen man in Moskau unter einem
anderen als dem heutigen Regime
moglicherweise  vorgeschobenen
Schutz angedeihen lassen konnte.

Auf der anderen Seite deutet das
meiste darauf hin, dass das zukiinftige
Verhiltnis zwischen Russland und der
Ukraine angespannt sein wird. Die
Russische Foderation diirfte auch in

Es ist natiirlich auch durchaus
denkbar, dass sich in Zukunft
Biindnisalternativen ergeben
werden, die unsere Sicherheit
besser gewdhrleisten wiirden
als die militdrische Biindnis-
freiheit.

Asien und dem islamischen Siiden vor
bedeutende Probleme gestellt werden.
In den riesigen Gebieten zwischen
dem Schwarzen Meer und der Mon-
golei besteht die Gefahr fiir ein ausge-
dehntes Chaos und fiir biirgerkriegs-
ahnliche Kampfe der Art, wie wir sie
in Jugoslawien erleben oder im Liba-
non erlebt haben. Moskaus Moglich-
keiten, auch unter einem anderen Re-
gime ein fiir uns unbehagliches Inter-
esse an Nordeuropa an den Tag zu le-
gen, diirften deshalb begrenzt sein. Sie
sind jedoch immerhin so hinreichend,
dass wir — als kleine Nachbarn Russ-
lands — sie nicht ausser acht lassen
konnen.

In erster Linie diirfte ein eventueller

russischer Druck auf Nordeuropa sich
gegen Estland und Lettland richten,
die am schwichsten sind und grosse
Gruppen russischer Einwanderer in
ihren Grenzen beherbergen. Fiir Li-
tauen kann eine gefdhrliche Lage ent-
stehen, falls man von seiten Russlands
zur Auffassung gelangt, die Verbin-
dungen zum Gebiet von Kaliningrad/
Konigsberg miissten gesichert werden.
Finnland und Norwegen haben
selbstverstandlich eine weit sicherere
Position. Schweden, das ja keine ge-
meinsame Grenze mit Russland hat,
steht noch etwas besser da. Es wiirde
aber von einer derartigen Wende in der
russischen Politik nicht unbeeinflusst
bleiben.

Wenn wir also mit der Gefahr
eines nationalistischen Russlands
rechnen miissen, das die nétigen mi-
litdrischen Ressourcen mobilisieren
kann und versucht, erneut traditio-
nelle russische Interessen gegeniiber
Europa ins Spiel zu bringen, dann
miissen wir auch damit rechnen,
dass Nordeuropa dieses Mal ebenso
gefihrdet sein wird wie Mitteleuro-

pa.

In der sicherheitspolitischen Lage
Schwedens sind auch andere Verdnde-
rungen eingetreten, die die Bedeutung
einiger anderer Griinde fiir die biind-
nisfreie Politik verringert haben.
Schweden liegt nicht mehr an der
Grenze zwischen zwei militdrisch ge-
sehen gleich starken Machtblocken.
Frither wire Schweden durch einen
Beitritt zur NATO zu einem Vorposten
des Westens geworden, der in Frie-
denszeiten von Spannungen stark be-
rithrt worden wire und ausserdem in
unmittelbarer Reichweite der offensi-
ven Streitkrifte des Warschauer Pak-
tes gelegen hitte. Das ist nicht mehr
der Fall. Das gesamte Basensystem des
Warschauer Pakts an der Ostsee ge-
geniiber unserer eigenen Siid- und
Ostkiiste, von Rostock in der ehemali-
gen DDR bis nach Paldiski/Baltisch-
port in Estland, ist demontiert worden
oder wird gegenwirtig demontiert.
Wir haben den russischen Nachbarn
heute in einer bedeutend weiter zu-
riickgezogenen Position.

In diesem Zusammenhang ist eine
Veranderung von besonderer Bedeu-
tung. Sie hat mit Finnland zu tun:
Frither befiirchteten wir, ein schwedi-
scher Beitritt zur NATO wiirde einen
sowjetischen Vorstoss zur Errichtung
von Luftwaffen- und Marinestiitz-
punkten in Finnland provozieren. Die
Sowjetunion wiirde die vieldeutigen
Klauseln des Beistandspaktes von
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1948 ausnutzen konnen, um als Kom-
pensation eine Vorverlegung ihrer mi-
litarischen Positionen in Finnland zu-
stande zu bringen. Heute ist Finnlands
Stellung bedeutend stérker als friiher.
Der finnisch-sowjetische Beistands-
pakt trat im Januar 1992 ausser Kraft.
Wenn Schweden und Finnland Mit-
glieder der Europiischen Union wer-
den, wird unsere jeweilige sicherheits-
politische Stellung in der Tat ziemlich
gleichartig werden.

Die biindnisfreie Politik zielt darauf
ab, uns die Moglichkeit zu geben, im
Falle eines Krieges in unserer niheren
Umgebung neutral zu bleiben. Es wird
jedoch immer schwieriger, sich Kon-
flikte in unserer nidheren Umgebung
vorzustellen, bei denen wir uns wiir-
den neutral erkliren wollen, insbe-
sondere wenn wir damit in vollem
Umfange volkerrechtlich neutral mei-
nen.

Als Stalin im Dezember 1939 Finn-
land angriff, um unser Nachbarland
wiederzuerobern und es dem gross-
russischen Imperium einzuverleiben,
wurde Neutralitat zu einer unmogli-
chen Politik fiir Schweden. Wir leiste-
ten Finnland umfassende Unterstiit-
zung mit Kriegsmaterial, Rohstoffen
und Krediten, was mit Neutralitit un-
vereinbar war. Unsere Politik be-
schrinkte sich darauf, nicht kriegfiih-
rend zu sein.

Wir miissen uns fragen, ob Neu-
tralitat fiir Schweden moglich sein
wiirde, falls ein zukiinftiges autori-
tires und revanchistisches Regime
in Russland sich auf etwas in dem
Stil einliesse, von dem der beriich-
tigte Demagoge und Prisident-
schaftskandidat Schirinowski bereits
offentlich gesprochen hat. Er will
Finnland, Estland, Lettland und Li-
tauen unter Druck setzen, und er
will sie am liebsten alle zuriicker-
obern.

Wer wagt zu behaupten, dass Neu-
tralitét in einer solchen Lage automa-
tisch Schwedens Linie sein wiirde?
Jede Situation in einer ungewissen
Zukunft muss nach den Vorausset-
zungen beurteilt werden, die dann
herrschen wiirden. Aber heute ist es
offenbar, dass die Machtverhiltnisse
in Europa sich veridndert haben, auch
in Nordeuropa. Damit ist auch der
Spielraum fiir eine Politik der Solida-
ritit mit unseren Nachbarn und mit
einer europdischen Sicherheitsord-
nung grosser geworden.

Vor dem Hintergrund der schwedi-
schen Geschichte seit den Napoleoni-
schen Kriegen ist es auch wichtig, sich
daran zu erinnern, dass die WEU eine

vollig neue Biindnisalternative fiir uns
ist. Wihrend unserer langen Neutrali-
tiatsgeschichte seit 1815 haben wir nie
zuvor die Alternative gehabt, uns
einem Verteidigungsbiindnis anzu-
schliessen, dem Grossbritannien,
Frankreich und ein vereinigtes
Deutschland angehoren, wihrend alle
diese drei Grossmichte gleichzeitig
durch die NATO mit den USA ver-
bunden sind. Dieses Biindnis hat heu-
te ausserdem normale Beziehungen
zur derzeitigen Fithrung in Moskau.
Wir haben friiher natiirlich die Mog-
lichkeit gehabt, uns einer Grossmacht
oder einem Grossmachtblock anzu-
schliessen. Aber diese Alternativen

Jede Situation in einer unge-
wissen Zukunft muss nach den
Voraussetzungen beurteilt
werden, die dann herrschen
wiirden.

waren nicht besonders verlockend,
wenn man daran denkt, wie unsere
Lage damals war. In der Periode
1870 —1945 befanden wir uns in einer
heiklen Lage im Spannungsfeld zwi-
schen drei gegnerischen Grossmich-
ten — Russland, Deutschland und
Grossbritannien-Frankreich. In der
Zeit von 1949 bis 1989 lagen wir, wie
ich schon beschrieben habe, im
Grenzgebiet zwischen einerseits den
NATO- und den EG-Léndern und an-
derseits einem misstrauischen War-
schauer Pakt. Wir hatten gute Griinde,
keine der Verteidigungsbiindnisalter-
nativen zu wiihlen.

Heute ist die Lage eine andere. Das
verteidigungspolitisch geeinte West-
europa erstreckt sich von der Irlindi-
schen See bis an die Oder. Polen und
die Baltischen Linder wollen dem
westlichen Verteidigungssystem aus-
serdem nahestehen. Fiir uns — und
ebenso iibrigens auch fiir Finnland —
bedeutet dies, dass die WEU uns eine
Maoglichkeit geben kann, die wir nie
zuvor gehabt haben.

Schlussfolgerung

Das, von dem ich hier gesprochen
habe, ist bisher in der schwedischen
offentlichen Debatte noch kaum dis-
kutiert worden. Die grosste Tageszei-
tung Schwedens, Dagens Nyheter,
spricht sich seit einigen Monaten fiir
eine schwedische Mitgliedschaft in der
NATO aus, allerdings nur ziemlich

allgemein. Das schwedische Volk ist
natiirlich noch keineswegs reif, die
Angemessenheit der Biindnisfreiheit
in der Zukunft in der Weise zu disku-
tieren, wie ich es hier getan habe.

Eine grosse Mehrheit der Schwe-
den ist verstanderlicherweise immer
noch nicht geneigt, eine sicherheits-
politische Linie aufzugeben, an der
Schweden seit Ende der Napoleoni-
schen Kriege festgehalten hat und
die man mit Recht als eine wichtige
Ursache dafiir betrachtet, dass es
Schweden in dieser ganzen Zeit ge-
lungen ist, sich aus den Kriegen in
Europa herauszuhalten.

Es wird noch einige Jahre dauern,
bis man einzusehen beginnt, wie radi-
kal sich die Voraussetzungen fiir
Schwedens Sicherheitspolitik veradn-
dert haben.

Es liegt auch kein Bedarf vor, diese
Entwicklung zu forcieren. Die Mit-
gliedschaft in der WEU wird erst dann
eine Moglichkeit, wenn wir Mitglied
der Europiischen Union geworden
sind. Wie Europa dann aussehen wird,
wissen wir nicht. Wir wissen auch
nicht, wie die WEU aussehen wird, wie
sich ihr Verhiltnis zur NATO gestalten
wird, ob sie uns die erforderliche Si-
cherheit bieten kann, oder ob die
NATO noch die einzige seriose Vertei-
digungsorganisation sein wird. Wie
wir alle wissen, ist der verteidigungs-
politische Teil des Vertrages von Maa-
stricht ein unklarer Kompromiss, der
erst dann einen deutlichen Inhalt be-
kommen kann, wenn die Mitglieds-
linder der Européischen Union sich
iiber den zukiinftigen Kurs geeinigt
haben. Wir haben keinen Anlass, zur
Frage der Mitgliedschaft in einem
Biindnis Stellung zu nehmen, ehe die
Voraussetzungen so klar wie moglich
geworden sind. Dagegen haben wir
Anlass, in Schweden eine sachliche
Debatte dariiber einzuleiten, in wel-
chem Ausmass der Wert der Biindnis-
freiheit in dem jetzt heranwachsenden
Europa fiir uns abgenommen hat, so-
wie iiber die Voraussetzungen, unter
denen eine Biindnisalternative vorzu-
ziehen sei. In diesem Punkt, glaube
ich, herrscht unter fithrenden Politi-
kern in Schweden ziemliche Einigkeit.

Der Vorsitzende der Sozialdemo-
kratischen Partei, der frithere Mini-
sterprasident Ingvar Carlsson, sagte
am 1.September 1992, als ihm eine
Frage nach unserer kiinftigen Sicher-
heitspolitik gestellt wurde: «Wir sind
Jjetzt nicht bereit zu sagen, dass wir un-
sere Biindnisfreiheit aufgeben... Ich bin
sicher, dass jeder Vertreter der EG der
Meinung ist, es sei gut, wenn Schweden
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und Finnland keine grossen Verdnde-
rungen ihrer Verteidigungspolitik vor-
nehmen. Unsere militdrische Biindnis-
freiheit besteht weiter. Nur Schweden
soll schwedisches Territorium verteidi-
gen. Wenn man dann jedoch die Frage
stellt, ob in Zukunft Verdnderungen
eintreten konnen, dann ist die Antwort
ja. Europa hat sich unerhort schnell
verdndert. Es kann weitere Verdnde-
rungen geben. Aber wir kionnen jetzt
nicht anfangen, hypothetische Uberle-

gungen anzustellen. Dann konnen wir
uns in der schlechtesten aller Lagen
wiederfinden, ndmlich dass uns weder
die Vorteile eines Militdrpaktes noch
der Vorteil der Biindnisfreiheit zur Ver-
fligung stehen.»

Ministerprasident Car/ Bildt hatte
sich schon in einer Erklairung vom
11. August 1992 fiir eine vertiefte
Erorterung unserer kiinftigen Sicher-
heitspolitik ausgesprochen. Er hatte
ausserdem hervorgehoben, dass die

Debatte sich um die zukiinftigen
Maoglichkeiten fiir Schweden statt um
die Beschrinkungen von gestern dre-
hen sollte. « Was sich uns jetzt erdffnet,
sind neue Moglichkeiten, auf die Ziele
hinzuarbeiten, die fiir unsere Sicher-
heitspolitik  selbstverstdndlich  sind,
ndmlich unsere eigene Freiheit und un-
seren Frieden zu erhalten, indem wir zur
Freiheit und zum Frieden in einem Eu-
ropa beitragen, von dem wir ein so
selbstverstdndlicher Teil sind.»
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Einleitung und Vorschau

Sie haben mich eingeladen, zur
schweizerischen Neutralitdt aus Sicht
eines EG-Mitgliedstaates Stellung zu
nehmen. Ich bin gerne hergekommen,
um Jhnen meine Beurteilung vorzu-
tragen. Ich spreche allerdings hier
ausschliesslich iber meine personliche
Ansicht. Ich bin mir der Delikatesse
dieses Themas wohl bewusst. Ich
konnte auf Einladung Ihres jetzigen
Bundesprisidenten, Bundesrat Ogi,
an einem Kaderseminar des EVED
teilnehmen und einiges von den Euro-
pa-Diskussionen aus erster Hand mit-
bekommen. Dabei wurde mir bewusst,
dass in der Schweiz ein Prozess in
Gang gekommen ist, in dessen Verlauf
Beharrlichkeit und Geduld verlangt
werden.

Ich masse mir auch nicht an, der
Schweiz in ihre Angelegenheiten her-
einzureden. Ich konzentriere mich auf
die Beurteilung der sicherheitspoliti-
schen Entwicklung Europas als Gan-
zes. Ich gebe Thnen meine Sicht der
Dinge und ihrer Entwicklung, und Sie
entscheiden, ob die Schweiz sich ins
Reduit zuriickziehen kann oder mit-
wirken sollte.

In vier Thesen will ich die Lagever-
inderung ansprechen und ableiten,
dass wir einen «Erweiterten Sicher-
heitsbegriffy brauchen. Danach will
ich meine Auffassung von der Ge-
meinschaftsaufgabe «Sicherheity mit
einigen Gedanken iiber die Entwick-
lung des Volkerrechtes, des politi-
schen Willens und seiner Instrumente,
der Strukturen und Streitkrifte, vor-
tragen.

Der «Erweiterte Sicherheits-
begriffy

Zitat aus dem Neuen Strategischen
Konzept der NATO. Die Staats- und
Regierungschefs stellten am 8.No-
vember 1991 in Rom fest:

«Jetzt konnen alle Konsequenzen aus
der Tatsache gezogen werden, dass Si-
cherheit und Stabilitdt sowohl politi-

Admiral a.D. Dieter Wellershoff
Prisident der Bundesakademie
fiir Sicherheitspolitik, Bonn, BRD

sche, wirtschaftliche, soziale und um-
weltpolitische Elemente als auch die
unverzichtbare Verteidigungsdimension
einschliessen. Zur Bewdltigung der
vielfiltigen Herausforderungen, denen
sich das Biindnis gegentiiber sieht, ist ein
breitangelegter  sicherheitspolitischer
Ansatz (<the broad approach to securi-
ty») erforderlich.»

Wir sprechen hier in deutsch von
dem «Erweiterten Sicherheitsbegriffy.
Mancher argwohnt nun, dieser Ansatz
konnte der Trick sein, sich an harten
machtpolitischen Tatsachen oder un-
bequemen Entscheidungen vorbeizu-
mogeln. Sie werden sehen, dass ich
nicht zu denen gehore. Ich mochte in
vier Thesen die objektiven Griinde
und einige personliche Gedanken zur
notwendigen = Horizonterweiterung
anschliessen:

Die Raumdimension der Sicherheit
Geopolitische Riume verindern

sich in kurzen Zeitspannen. Das gilt
strategisch in bezug auf die Machtori-

entierung und geographisch in bezug’

auf die Staatenordnung. Landkarten
gibt es im Sonderangebot. Das Ende
der globalen Konfrontation scheint —
besonders natiirlich im Osten und
Stidosten Europas, aber nicht nur dort

Europaische Sicherheit — Eine Gemeinschaftsaufgabe

— mit einer Renaissance des Denkens
im Nahbereich und auf der Kurzstrek-
ke aus je nationaler Sicht verbunden.
Viele von uns machen sich Gedanken,
ob in unserer Zeit der Trend zur isola-
tionistischen, eigensiichtigen = Be-
trachtung der Welt nicht iiber Gebiihr
verstarkt wird.

Dabei steigt die geographische
Reichweite der Herausforderungen
und Risiken immer noch, wie ich spi-
ter noch nachweisen werde. Es geht
dabei nicht nur um die Anteile an den
materiellen Entwicklungen, sondern
es besteht auch psychologisch die Ge-
fahr der gefiahrlichen Vereinsamung
und des Verlustes an Sicherheit und
Geborgenheit. Sicherheit ist ja nicht
nur ein objektiv sachliches Kriterium,
sondern sehr weitgehend eine Sache
der Wahrnehmung.

Nebenbei gesagt: Isolationismus
des Individuums und der Staaten ha-
ben iibrigens ihre Parallelen. Sie sind
oft die Kapitulation vor der moder-
nen, komplexen Welt. Auch religioser
Fundamentalismus — nicht nur im Is-
lam, auch und ganz ausgeprigt in
einigen christlichen Kreisen — ist ja
meistens eine Reaktion auf die ver-
meintliche Inkompatibilitét einer ab-
soluten religiosen Zentrierung mit der
technisch-wissenschaftlichen, westli-
chen Moderne.

Meine Folgerung ist: Genauso
wie der individuelle Biirger auf die
Solidaritdt im Volk angewiesen ist,
wenn er in Freiheit, Rechtsfrieden
und Wohlfahrt leben will, kann der
einzelne Nationalstaat eine gliickli-
che Zukunft nur dann finden, wenn
er sich in die Volkergemeinschaft
einbindet. In beiden Fillen werden
nicht nur irgendwelche materielle
Beitrage verlangt. Man muss sich
einbringen, man muss sich um der
Sicherheit in Gemeinschaft willen
im eigenen Interesse fiir die Opfer
engagieren. Man muss sich auch
einmischen, um Einfluss zu haben.

Die Zeitdimension der Sicherheit

Es wird in diesen Tagen oft gesagt:
«Wir erleben den Beginn einer neuen
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Epoche der Weltgeschichte.» Unsere
Zeit wird geprigt vom totalen und un-
widerruflichen Zusammenbruch der
Weltideologie des Kommunismus.
Dieses ist fiir die freiheitliche Demo-
kratie zwar ein Grund zur Freude, aber
auch Anlass, uns gerade jetzt der
Grundlagen und Ziele unserer Vor-
stellungen von Schutz und der Ach-
tung der Menschenwiirde und unserer
Interessen neu bewusst zu werden.

Geschichtliche Prozesse laufen mit
hoher Geschwindigkeit ab. Frither
dauerte der Zerfall von Weltreichen
unter Umstidnden 100, mindestens je-
doch mehrere Jahre. Wir erlebten die
Auflosung der Sowjetunion in Mona-
ten. Hermann Liibbe spricht von der
«Gegenwartsschrumpfungy.

Werden wir aber dieser Herausfor-
derung unserer Tage gerecht? Es gilt,
den Vorrang der Strategie vor der Tak-
tik wiederzugewinnen. Die Grund-
satzdiskussion droht in den Hinter-
grund mindestens des oOffentlichen
Bewusstseins zu treten.

Wie viele Mitbiirger, frage ich Sie,
iiberschauen die Entwicklung der
europdischen Sicherheit in all ihren
Facetten und mit all ihren Gremien
noch? Wer erklirt den Menschen das
Neue Strategische Konzept der
NATO, die KSZE mit allen ihren
sich entwickelnden Funktionen?
Viele Menschen haben ja noch nicht
einmal die Existenz dieser Entwick-
lungen zur Kenntnis genommen,
geschweige denn ihren Inhalt. Wer
hat Zeit zum Lesen und zum Nach-
denken? Wie oft leben wir von der
Hand in den Mund? Nicht nur der
raumliche, auch der zeitliche Hori-
zont muss aufgerissen werden.

Dabei ist zielsicheres, schnelles
Handeln heute besonders gefordert.
Die Geschichte wird uns namlich
nicht viel Zeit geben, unsere gerade
jetzt besonders grosse Gestaltungs-
moglichkeit einer unseren Interessen
und Zielen entsprechenden Ordnung
zu nutzen. Die Entwicklung auf dem
Balkan oder in Zentralasien, in jiing-
ster Zeit auch besonders in Russland,
sind gute Beispiele fiir ein gefihrlich
enges Zeitfenster zur Gestaltung der
Zukunft. Hier liegt scheinbar ein Wi-
derspruch: auf der einen Seite die
Forderung nach mehr Zeit zur Refle-
xion, andererseits der Hinweis auf die
Notwendigkeit und zeitgerechter Ge-
staltung. Deshalb ist hier noch folgen-
der Hinweis notig:

Das zukiinftige System der interna-
tionalen Sicherheit entsteht ndmlich
nicht nach einer Blaupause der Zu-
kunft, sondern in einem vielgestaltigen

Prozess, der stidndig nach den Vorga-
ben langfristiger Zielvorstellungen
und durchdachter Kriterien nachge-
steuert werden muss. Ein Prozess, der
keine vorplanbaren Szenarien oder
operativen  Schubladen-Antworten
kennt. Hierfiir ist auch die politische
Prognosefiahigkeit nicht hinreichend,
wie die Entwicklungen der letzten drei
Jahre jedermann vor Augen gefiihrt
haben. Deshalb sind grundsitzliche
Kursbestimmungen heute wichtiger
denn je. Die Besinnung auf das Grund-
sétzliche hilft dabei letztendlich mehr
als hektischer Aktionismus.

Immer mehr Mitwirkende und
Gremien

Der dritte Faktor, der den breiteren
Ansatz in der Sicherheitspolitik be-
griindet, ist die Vermehrung der Zahl
der beteiligten Staaten und Organi-
sationen. Die KSZE z.B. wuchs inner-
halb von zwei Jahren von 35 (nach der
deutschen Einigung voriibergehend
nur 34) Staaten auf 53 (Stichtag 1. Ja-
nuar 1993) Mitgliedstaaten. Diese
Staaten reprasentieren auch sehr viel
mehr und differenziertere Meinungen
als in den Zeiten der disziplinierten
Blocke. Ganz zu schweigen von der
wundersamen Gremienvermehrung

Das zukiinftige System der
internationalen Sicherheit
entsteht ndmlich nicht nach
einer Blaupause der Zukunft,
sondern in einem vielgestalti-
gen Prozess, der stindig nach
den Vorgaben langfristiger
Zielvorstellungen und durch-
dachter Kriterien nachgesteu-
ert werden muss.

im gesamteuropdischen Kontext. Es
vergeht kaum ein politisches Gipfel-
treffen ohne die Griindung neuer
Rite, Ausschiisse oder Foren. Die
Vielfalt der Partner und Gremien ist
eine besondere Herausforderung fiir
die Politik, die Diplomatie, die Milit-
arpolitik aber auch die Wirtschaft. Es
gibt auch immer mehr Nicht-Regie-
rungsorganisationen von sicherheits-
politischer Relevanz. Das Zusam-
menspiel von Biindnissen, Staaten,
grenziibergreifenden privaten Orga-
nisationen (z.B. im humanitiren oder
Entwicklungsbereich) und der inter-
national titigen Wirtschaft erfordert
ein neues Verstindnis von und neue
Methoden zur Zusammenarbeit.

Die Vielfalt der Herausforderung

Vor allem aber ist viertens Sicher-
heitspolitik heute mehr denn je weit
mehr als die Addition von Aussen-
und Verteidigungspolitik. Die Vielfalt
der Politikfelder, die gefordert sind,
zeigt sich vielleicht am besten in einer
kurzen Betrachtung der Konfliktkate-
gorien und -rdume in der internatio-
nalen Politik. Ich gehe dabei von einer
stark vereinfachten Definition von Si-
cherheitspolitik aus. Thr Gegenstand
sind alle Entwicklungen und Ereignis-
sein deninternationalen Beziehungen,
die die Gefahr der Einmischung von
Machtmitteln eintreten lassen oder in
sich tragen.

Ich verzichte hier aus Zeitgriinden
auf eine umfangreiche Gefahrenbe-
trachtung, frither sagten wir Bedro-
hungsanalyse. Ich erwidhne nur kurz
die vier Hauptkategorien von Kon-
fliktursachen:

a. Territoriale und Grenzkonflikte,
die sich aus historisch ungelosten Fra-
gen, aus Expansionismus, Hegemo-
niestreben und Imperialismus ergeben
konnen. Die vielen Grenzfragen auf
den Territorien der ehemaligen So-
wjetunion und von Ex-Jugoslawien
sind beredte Beispiele. Im Bereich der
GUS sollen von den 23 Grenzen 20
umstritten sein. Uwe Halbach, einer
der wenigen deutschen Zentralasien-
Experten, berichtet von iiber 100
ethno-territorialen Konfliktherden.

b. Die zweite Kategorie beschreibt

den offensichtlichen Konflikt zwi-
schen dem Selbstbestimmungsrecht
und -wunsch der Volker und der Sou-
verdnitiat bestehender Nationalstaa-
ten. Beide haben ihren Bezugspunkt
im internationalen Recht. Zwei nicht
nur rhetorische Fragen sind ungelost:
B Wie klein darf eine Minderheit
sein, um erfolgreich nach staatlicher
Selbstbestimmung zu rufen? (Abcha-
sien, Ossetien und, etc.), oder:
B Ist die Volkergemeinschaft berech-
tigt, bei gravierenden Menschen-
rechtsverletzungen in die sogenannten
«inneren Angelegenheiteny einzugrei-
fen?

Die «internationale Agenda» sieht
den Minderheitenschutz ganz oben
auf der Liste. Hierin liegt der Schliissel
zur Vermeidung einer exzessiven
Fragmentierung der Staatenwelt.

c. Die dritte Kategorie: Wirt-
schaftliche und soziale Probleme in
grenziibergreifender Dimension als
Folge des Bankrottes des Kommunis-
mus, der Uberbevolkerung und Armut
haben sicherheitspolitische Bedeu-
tung. Auch grenziibergreifende Um-
weltprobleme und der Kampf um
Ressourcen wie Rohstoffe, Energie,
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saubere Luft und Wasser sind in dieser
Kategorie zu sehen. Konflikte dieser
Art verlangen selbstverstindlich zu-
nichst nach wirtschaftlichen Antwor-
ten, sie konnen jedoch, wie jiingste
Beispiele zeigen, leicht in Gewaltan-
wendung und Fliichtlingsstrome um-
schlagen. Die Streitkrifte sind jedoch
unter Umstanden auch als besonders
effektives Mittel fiir umfassende Hilf-
soperationen im Sinne der Krisenpri-
vention gefordert.

d. Das internationale, organisierte
Verbrechen nimmt immer grossere
Dimensionen an. Terrorismus, illega-
ler Waffenhandel, Schmuggel, Dro-
genhandel und auch wieder Piraterie
auf See haben den Charakter indivi-
dueller Kriminalitdt iberschritten.
Gesamtstaatliches Handeln ist gefor-
dert. Auch fiir die innere Sicherheit
gilt der erweiterte Sicherheitsbegriff.
Die Uberschneidungen zwischen in-
nerer, sozialer und dusserer Sicherheit
liegen klar auf der Hand.

Noch zwei grundsitzliche Bemer-
kungen zu den Risiken und Gefahren:

1. Das Hauptproblem Europas ist
der wachsende Nationalismus. Die
Rolle des Nationalstaates und seine
Definition scheint im Zentrum der
Konfliktbetrachtungen stehen zu
miissen. Die Auflosung von Fodera-
tionen und der gleichzeitige Versuch,
eine solche im freien Europa auf die
Beine zu stellen, Grenzstreitigkeiten,
die Defnition von Staatsvolk bzw.
Minderheiten rufen allerorten neue
nationalistische Stromungen hervor.
Aus westeuropiischer, besonders
deutscher Perspektive sind wir mit
solchen Entwicklungen sicher beson-
ders kritisch. Wir diirfen dabei aller-
dings nicht vergessen, das in den
neuen oder wiedererstanden Staaten
des fritheren Warschauer Paktes die
nationale Komponente der Haupttra-
ger des Zusammenbhaltes in kritischer
Zeit und Symbol des Widerstandes
gegen die Hegemonialmacht war.

2. Neue Risiken fiir die Freiheit
werden sichtbar. Die grosste Heraus-
forderung der Zukunft liegt in dem,
wie ich es nenne, globalen Spezialpro-
blem, dem grosser, nicht kleiner, wer-
denden Wohlstandsgefille, der Bevol-
kerungsexplosion, den Herausforde-
rungen des GATT und der Umwelt-
fragen. Und hier muss das Thema der
Proliferation moderner Waffentech-
nologie, vor allem der Nuklear- und
chemischen Waffen und deren Trager-
raketen ebenfalls eingefiihrt werden.
Auch die konventionelle Hochriistung
verlduft in manchen Landern unge-
bremst.

Natiirlich hat jeder Staat das Recht,
Jja gegeniiber seinen Biirgern sogar die

Pflicht, zur Verteidigung. Leider je-
doch sind auch eine Reihe von bettel-
armen Lindern nicht davon abzu-
bringen, iiber dieses Erfordernis hin-
aus aus Prestige- oder Hegemonie-
streben exzessiv zu risten. Die Be-
trachtung der Herausforderungen und
Gefahren, besonders auch das globale
Sozialproblem, kombiniert mit der
immer weiteren Verbreitung von Mas-
senvernichtungswaffen und deren
Tragermittel fithrt zu sehr weitrei-
chenden Schlussfolgerungen: Jeder ist
gefihrdet, niemand findet Sicherheit
fiir sich alleine und es geht uns alle an,
unsere vitalen Interessen sind beriihrt.

Meine Erfahrung in Zeiten, in
denen es hoch herging, ist,
dass die Besinnung auf das
Grundsdtzliche im Vorder-
grund stehen muss. Konstante
und Variable sorgfiltig zu
priifen, ist wichtiger als hek-
tischer Aktionismus.

Die Herausforderungen unserer
Zeit finden das internationale System
im wesentlichen unvorbereitet. Viel
«neues Denkeny ist notig. Diese neuen
Strukturen zur Findung und Umset-
zung eines gemeinsamen politischen
Willens sind noch «in statu nascendi»
und doch schon gefordert.

Das kommt in den schwachen
Handlungsoptionen der europiischen
Politik im Falle Ex-Jugoslawiens und
auch bei den Koordinationsproble-
men fiir die Hilfe fiir den Osten zum
Ausdruck. Die vielschichtigen und
polypolaren Probleme der neuen Lage
sind eine ungleich grossere Heraus-
forderung als «die gute alte Bipolari-
taty.

Auch die Restrukturierung der
Streitkrifte in fast allen européischen
und nordamerikanischen Staaten ist
eine gewaltige Aufgabe. Es muss in
vielen Fillen gleichzeitig reduziert, re-
formiert und umstationiert werden.
Die Friedensdividende wird ungeduldig
und zu frith verlangt. Die Neuorientie-
rung vor allem der Krisenreaktions-
krafte braucht Zeit und Geld. Auch in
dieser Beziehung ist die Ungeduld
eines der grossten Probleme. Viele
vergessen, dass die Risiken unserer
Zeit zwar ihren Charakter und ihre
Wabhrscheinlichkeit grundsatzlich ver-
andert haben, dass die Welt aber nach
wie vor voller Gefahren ist. Man sollte
auch gelegentlich noch an eine Erfah-
rung der jiingsten Vergangenheit erin-

nern: Es kann sehr schnell ganz anders
kommen. Unstetige politische Ent-
wicklungen sind nachgewiesenermas-
sen moglich. Unsere Vorschlagsfihig-
keit hat sich als miserabel erwiesen.

Zusammenfassend lautet die
Diagnose:

1. Der raumliche Horizont unse-
rer Sicherheitspolitik muss aufgeris-
sen werden. Die Welt ist auch si-
cherheitspolitisch kleiner geworden.

2. Auch in bezug auf die Zeitfak-
toren gilt es, der Strategie den Vor-
rang vor der tagespolitischen Taktik
zu geben.

3. Die Fahigkeit zur Bewiltigung
der Komplexitit der internationalen
Zusammenarbeit mit einer erheblich
gestiegenen Anzahl von Partnern ist
besonders herausgefordert und des-
halb ist letztlich internationales,
ressortiibergreifendes und interdis-
ziplinires Handeln mehr denn je ge-
fragt. Hier ist nicht die Zeit zu einer
ins einzelne gehenden Beschreibung
der Therapie, zumal ich auch geste-
hen muss, dass die sicherheitspoliti-
sche Lage unserer Tage sich Patent-
rezepten verschliesst.

4. Der gebotene Pragmatismus
verlangt aber klare Zielbestimmung,
soll er nicht zum Sich-Durchwur-
steln degenerieren. Wir haben hier
den gliicklichen Umstand zu ver-
zeichnen, dass die Charta von Paris
hier eine einheitliche und klare ge-
meinsame Zielbestimmung enthilt,
die Bundesrat Koller am 21.11.1990
fir die Schweizer Konfoderation
unterschrieben hat.

Wege und Mittel

In meinem letzten Kapitel komme
ich nun auf die Wege und Mittel zu
sprechen, die die Staaten brauchen,
um ihr Zusammenleben zu organisie-
ren, um die «friedliche Koexistenzy,
allerdings in einem neuen Verstandnis,
zu gewihrleisten.

1. Wir brauchen ein Volkerrecht,
das Freiheit garantiert. Freiheit in die-
sem internationalen Sinne bedeutet
den Schutz der Menschenrechte ein-
schliesslich der Rechte der Minder-
heiten, Selbstbestimmung der Men-
schen und ihrer souverdnen Staaten
sowie die wirtschaftlichen Freiheiten,
die national und international nur
durch soziale und o6kologische Ver-
pflichtungen eingeschrankt werden
diirfen.

Eine der schwierigsten Fragen ist
dabei die Abwigung zwischen der
Souverinitit und dem darauf beru-
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henden Gebot der Nichteinmischung
in «innere Angelegenheiten» auf der
einen Seite und dem berechtigten In-
teresse der Staatengemeinschaft als
Ganzes, die in den Einzelstaat hinein-
reichen. Keiner lebt fiir sich allein, alle
sind gefihrdet. Beispiele:

— Es kann uns, d.h. weder den EG-
Staaten noch der Schweiz nicht
gleichgiiltig sein, wenn nukleare oder
chemische Waffen zum Spielzeug der
Despoten werden, zumal heutzutage
auch noch die weitreichenden Trager-
raketen dazu verfiigbar werden.

— Es ldsst uns nicht kalt, wenn ethni-
sche oder andere Minderheiten ausge-
rottet oder brutal vertrieben werden.
— Und wir diirfen nicht wegsehen,
wenn kleine Staaten von ihrem grossen
Nachbarn angegriffen und annektiert
werden.

Es gibt den vielbesungenen Trend
zur «Weltinnenpolitik». Wohlgemerkt,
es handelt sich um einen Trend; das
Ziel ist noch lange nicht erreicht. Am
Anfang jedenfalls muss die Verstiandi-
gung auf einen gemeinsamen Verhal-
tenskodex stehen. Da eine global
rechtsverbindliche Losung sicherlich
angesichts des Zustandes der Verein-
ten Nationen erheblich lange dauern
wird, sollte man den regionalen An-
satz mit der KSZE, sozusagen als Vor-
reiter fiir den Rest der Welt, zundchst
konsequent weitergehen. Schon heute
haben ja die «Allgemeine Erklarung
der Menschenrechte» und die «Euro-
paische Konvention zum Schutz der
Menschenrechte» einen unterschied-
lich verbindlichen Rechtscharakter.
Am Anfang stehen also nach meiner
Meinung die in Recht umgesetzten
Ziele und Interessen der Menschen
und ihrer Staaten.

2. Entscheidend aber ist letztend-
lich der politische Wille, mit dem unse-
re Sache gemeinsam und entschlossen
verfolgt wird. Der politische Wille kann
nicht durch Aktionismus, militirische
Streitkriifte oder auch Strukturen er-
setzt werden. Das deutsch-franzosi-
sche Euro-Korps, das vor kurzem alle
Gazetten beschiftigte, kann eine ge-
meinsame Sicherheitspolitik nicht er-
setzen. Andererseits ist auch der Hin-
weis notig, das die stiirkste politische
Entschlossenheit nicht eine einzige
Kompanie ersetzen kann. Man braucht
also beides: Tatkraft und Instrumente.

Was sind nun die zweckméssigen
Strukturen zur Herstellung des ge-
meinsamen Verstindnisses, zur Her-
beifithrung der notwendigen Ent-
scheidungen und zum gemeinsamen
Einsatz der Ressourcen? Ich werde
jetzt nicht in den Fehler der «Struktu-
ritisy verfallen. Darunter versteht man

den Ehrgeiz der Analytiker, alle Welt
in Kistchen einzuteilen oder wie im
Englischen: in eine «Apple-Pie-Or-
der» zu bringen. Ich werde nur kurz
zwei Typen von internationalen Orga-
nisationen beschreiben, die sich auch
iiberlappen konnen.

Die erste wire die rechtsetzende
und rechtssprechende Gemeinschaft
aller Staaten global oder regional. An
erster Stelle stehen hier die Vereinten
Nationen. Die KSZE konnte, wie sie
es wiinscht und wie die Charta der UN
es in Kapitel VIII vorsieht, zum regio-
nalen Organ werden. Die institutio-
nellen Vorkehrungen dafiir sind noch
nicht abgeschlossen. Vor allem aber
zeigt sich noch nicht immer die not-
wendige Entschlossenheit zum Han-
deln. Aber die Helsinki-Schlussakte,
die Charta von Paris und das Schluss-
dokument der Helsinki-Folgekonfe-
renz bieten eine gute Ausgangsbasis
fir zielgerechte Weiterentwicklung.
Die Rechtfertigung zum Einsatz mili-
tarischer Mittel in den internationalen
Beziehungen beruht in jedem Fall
ausschliesslich auf der Charta der
Vereinten Nationen. Sei es in Artikel
51, dem individuellen oder kollektiven
Recht auf Selbstverteidigung oder im
Sanktionsrecht des Weltsicherheitsra-
tes oder der regionalen Abmachungen.
Ein Gewaltmonopol der UNO, von
dem in Deutschland in letzter Zeit so-
viel geredet wird, gibt es insofern
nicht. Es handelt sich allerdings um
das Rechtsmonopol der UN-Charta

Friiher dauerte der Zerfall von
Weltreichen unter Umstdnden
100, mindestens jedoch meh-
rere Jahre. Wir erlebten die
Auflosung der Sowjetunion in
Monaten.

einschliesslich ihres Kapitels VIII, in
dem regionales Handeln unter be-
stimmten Bedingungen geradezu er-
mutigt wird. Nein, die UNO entlasst
die nationale Politik nicht aus ihrer
Verantwortung.

Die zweite Gruppe von internatio-
nalen Organisationen oder Biindnis-
sen umfasst ausfilhrende Organe zur
Durchfiithrung von Zielen der Staaten.
Hier sind vielerlei Konstellationen
denkbar, vom bilateralen bis zum glo-
balen Ansatz. In Europa sehe ich in
diesem Zusammenhang vor allem die
NATO und eines Tages die EG. Beide
haben zentrale Funktionen fiir eine
friedliche Zukunft mit einer neuen
Stabilitit der Zusammenarbeit. Dabei

ist es wichtig, dass beide Organi-
sationen sich selbst als offen und ko-
operationsbereit empfinden. Dabei ist
in einem schrittweisen Prozess der As-
soziierung und des Beitritts neuer
Mitglieder Geduld und Augenmass
notwendig. Man muss meiner Mei-
nung nach darauf achten, den Erfolg
von NATO und EG nicht zu verwiis-
sern, aber auch vermeiden, Staaten
unseres Kulturkreises quasi sicher-
heitspolitisch heimatlos werden zu
lassen. Ich denke hier nicht nur an die
N +N-Staaten sondern besonders
auch an die Ostlichen Nachbarn
Deutschlands. NATO und EG miissen
das Stabilitidtszentrum bleiben, um
welches wir das «eine und freie Euro-
pa» Schritt fiir Schritt und irreversibel
bauen.

Auf diesem Wege sehe ich ein be-
sonderes Problem darin, eine tragfi-
hige Verbindung zwischen NATO und
EG herzustellen. Eine der Kernaufga-
ben der NATO ist es, eine feste Ver-
bindung zwischen der Sicherheit
Nordamerikas und Europas herzu-
stellen. Diese transatlantische Verbin-
dung war nicht nur in der Vergangen-
heit fiir beide Seiten unverzichtbar, sie
wird auch in Zukunft im Interesse aller
Beteiligten, einschliesslich der euro-
pdischen Nichtmitglieder, auch der
Schweiz, sein.

Wir diirfen auch nicht zulassen,
dass unsere Bemiithungen um eine
eindeutigere europdische Sicher-
heitspolitik als antiamerikanisch
missinterpretiert werden. In jedem
Fall muss klarer definiert werden,
was im Zusammenhang mit der
Européischen Union als gemeinsa-
me Sicherheitspolitik moéglich und
zu erwarten ist. Dieses ist eine sehr
schwierige Aufgabe, die m. E. auch
mehr Zeit braucht als manche Poli-
tiker uns heute sagen. Man muss nur
einmal die ganz unterschiedlichen
Mitgliedschaften der jetzigen und
zukiinftigen EG-Mitglieder, aber
auch der europdischen NATO-Mit-
glieder betrachten. Mein Rat in die-
sem Zusammenhang ist jedenfalls,
die NATO gut zu pflegen, denn es
gibt keine klar erkennbare Alterna-
tive. Die europdischen Bemithungen
miissen zu einer Stirkung der
NATO fithren, nicht zu ihrer
Schwichung. Ich bin ein grosser
Anhénger von der Subsidiaritit, von
der heute alle reden. Im Sicherheits-
zusammenhang allerdings vertraue
ich auf «Inverse Subsidiaritity, was
bedeuten soll, dass die WEU alles
das iibernimmt, was die NATO nicht
tun kann oder nicht tun will. Wir
sollten uns nicht in Scheinalternati-
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ven hineinreden lassen. Man kann
guter Européer und guter Atlantiker
sein. Ja, ich behaupte, ein guter Eu-
ropder muss ein guter Atlantiker
sein!

Eine letzte Bemerkung zu politi-
schen Grundentscheidungen: Wir
miissen darauf achten, nicht zu euro-
zentrisch zu werden. An Europas
Grenzen und in der ganzen Dritten
Welt gibt es viel brennbares Material.
Ich sehe die grosse Gefahr der Ablo-
sung der Ost-West-Konfrontation
durch eine Siid-Nord-Konfrontation;
besser gesagt durch eine Reich-Arm-
Gegeniiberstellung. Ich empfehle fiir
deren Bewiltigung einen Blick auf das
europdische Instrumentarium: Har-
mel-Strategie, KSZE, vertrauensbil-
dende Massnahmen, Dialog und Zu-
sammenarbeit.

3. Nun zu den Mitteln, mit denen
der politische Wille das Recht schiit-
zen, wahren und durchsetzen kann:
Am Anfang stehen dabei funktionie-
rende Organisationen, Mittel und
Einrichtungen fiir die Lagebeurtei-
lung, die Konsultation, Kooperation,
die Entscheidungsfindung und -fiih-
rung. (Diese national bereit zu haben,
ist eine schiere Selbstverstidndlich-
keit.) Ich mochte ein paar Bemerkun-
gen zu den internationalen Gremien
und Mitteln machen. Deren Aufgabe
muss ja zunichst in der Krisenpriven-
tion gesehen werden. In letzter Zeit
vermehren sich die Foren und Rite,
die Arbeitsausschiisse und Sonder-
konferenzen. Ich frage mich ernsthaft,
bei wievielen Menschen noch die
Ubersicht im erforderlichen Umfang
vorhanden ist. Welches Gremium
macht eigentlich was? Verstarkt wird
die Problematik noch dadurch, dass
immer mehr Politikfelder in die Si-
cherheitspolitik einbezogen werden.
Ich finde, man sollte sich im Grund-
satz auf UN, KSZE, NATO und EG
konzentrieren. Andere Beziehungen
wie WEU- oder NATO-Koopera-
tionsrat haben wichtige, aber im
Grundsatz nur zeitweilige, ergédnzende
oder Spezialfunktionen.

Nun zu dem nach wie vor wichtig-
sten Instrument der Sicherheit, den
Streitkréaften. Flexibilitdt und Beweg-
lichkeit relativ kleiner Prasenz- und
Eingreifkrifte stehen dabei an der
Spitze. Einsitze im Sinne von Polizei
der «Weltinnenpolitik» oder zur Ver-
teidigung bei begrenzten Konflikten
stehen an erster Stelle. Dazu ist eine
biindnisgrenzeniiberschreitende Min-
dest-Interoperabilitat erforderlich.

Man kann auch in Zukunft einen
grosseren Krieg nicht hundertprozen-
tig ausschliessen. Deshalb ist auch

weiterhin die Fahigkeit zur «Rekon-
struktiony einer umfassenden Lan-
desverteidigung wichtig. Man kann
aber mit Sicherheit hierfiir lidngere
Vorwarnzeiten  zugrunde  legen.
Grundsitzlich gibt es drei Kernaufga-
ben fiir die Streitkrafte:

a. Die Kernaufgabe der Verteidi-
gung des Vaterlandes oder des Biind-
nisses nach Artikel 51 UN-Charta
bleibt unverindert, auch wenn die

Wahrscheinlichkeit des Eintritts des

Falls der individuellen oder kollekti-
ven Selbstverteidigung zur Zeit gering
ist.

Viele vergessen, dass die Ri-
siken unserer Zeit zwar ihren
Charakter und thre Wahr-
scheinlichkeit grundsdtzlich
verdndert haben, dass die
Welt aber nach wie vor voller
Gefahren ist.

b. Anzweiter Stelle stehen Einsitze
im Dienste des Rechtes und des Frie-
dens unter dem Kommando oder
Mandat der Volkergemeinschaft oder
ihrer Regionalorganisation. Vorzugs-
weise sollen dieses friedenwahrende,
notfalls aber auch friedenschaffende
Einsitze sein.

c. Streitkrifte, die fiir diese beiden
Kernaufgaben bereitgestellt werden,
konnen sich auch bei der Privention
von Krisen im Sinne von Zusammen-
arbeit, Vertrauensbildung und im hu-
manitiren Einsatz bewihren.

Die Bundesrepublik Deutschland
hat sich eindeutig fiir einen interna-
tionalen und im Biindnis multina-
tionalen Ansatz ihrer Sicherheits-
politik entschlossen. Deshalb sind
wir entschiedene Gegner einer Re-
Nationalisierung der Sicherheitspo-
litik und iiberzeugte Anwilte einer
tiefen Integration im NATO-Biind-
nis. Dieser Ansatz ist angesichts der
Lageentwicklung geboten, sinnvoll
und im iibrigen beruhigend fiir alle,
die ein starkes Deutschland angeb-
lich oder wirklich fiirchten.

Zusammenfassung

Die Wiedergewinnung der Stabili-
tit nach der Revolution, die die friihe-
re Stabilitat der Teilung und Unter-
driickung hinweggefegt hat, erfordert
drei Grundelemente, nimlich die evo-

lutionir zu entwickelnde neue inter-
nationale Ordnung der Herrschaft von
Menschenrechten, Demokratie und
sozialer Marktwirtschaft, in Europa.
Diese sollte auf drei Pfeiler ruhen:

B auf gemeinsamen Regeln, Normen
und einem weiterentwickelten Vol-
kerrecht,

B auf dem politischen Willen, dieses
Recht auch anzuwenden und zu
schiitzen und

B den militirischen und anderen
Mitteln, um diese internationale Ord-
nung zu bewahren und das Recht —
wenn erforderlich unter Einsatz von
legitimer Gewalt — auch durchzuset-
zen.

Schlussfolgerungen
Wofiir statt wogegen

Die erste und wichtigste Schlussfol-
gerung lautet: Unser Bemiithen um Si-
cherheit ist Ausdruck unseres berech-
tigten Wunsches, all das zu erhalten,
wofiir wir sind. Hier kénnen wir viel
von der Schweiz lernen. Unsere Wer-
teordnung, Staatsform und unser
Wirtschaftssystem haben sich gerade
in unseren Tagen als so attraktiv er-
wiesen, dass es richtig und sinnvoll ist,
sie an die Spitze der «Wofiiry-Uberle-
gungen zu stellen. Feindbilder hatten
wir nicht und brauchen wir nicht, wohl
aber sind wir zu niichterner Risikobe-
wertung verpflichtet.

Ich mochte an dieser Stelle aus-
nahmsweise eine Lektiireempfehlung
geben: Divisionir Dr. Gustav Ddniker,
fritherer Stabschef Operative Schu-
lung, hat in seinem jiingsten Buch
«Wende Golfkrieg. Vom Wesen und
Gebrauch kiinftiger Streitkriftey be-
merkenswerte Ausfithrungen zum
Auftrag der Soldaten gemacht.
«Schiitzen, Retten, Helfen!» heisst
seine Devise. Dieser Kurzfassung
schliesse ich mich an.

Der erweiterte Sicherheitsbegriff

Eine weitere Schlussfolgerung fiihrt
zu einem erweiterten Sicherheitsbe-
griff. Sicherheit bedeutet nicht nur die
Integritat des Territoriums des Staates
oder des Biindnisses zu bewahren,
sondern weitergehend Werte und
Ordnungen, die den Biirgern unver-
zichtbar sind, unbeschidigt in die Zu-
kunft zu bringen. Eine so weit ver-
standene Sicherheit ist nur in einer
vernetzten Nutzung aller Politikberei-
che auf Dauer zu erreichen. Streit-
krifte sind zwar bei weitem nicht der
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einzige, aber ein wichtiger Teil des po-
litischen Instrumentariums hierbei.
Die Schweiz gibt in dieser Beziehung
der Welt ein Beispiel. Sicherheit als
gesamtstaatliche Aufgabe aller Biirger
istihre Tradition.

Die Vernetzung der Sicherheits-
interessen

Die Erkenntnis, dass Sicherheit nur
in der Solidaritit des Westens, in guter
Nachbarschaft und Zusammenarbeit
mit den anderen Staaten Europas und
mit Blick iiber Europa hinaus zu erzie-
len sein wird, ist ein weiteres wichtiges
Ergebnis unserer Betrachtungen.

Der Weg von der Konfrontation
iiber den Dialog zur Kooperation, un-
ter besonderen Voraussetzungen zur
Integration, muss stetig weiter gegan-
gen werden. Auch hier leisten Streit-

krifte wichtige Beitrige zum Wandel.
Nach dem Willen von NATO und EG
soll es keine Re-Nationalisierung der
Sicherheitspolitik geben. Unsere Si-
cherheit in Europa liegt in der Vernet-
zung der Interessen, es gibt sie nur ge-
meinsam, auch fiir die Schweiz.

Grundsatztreue und Flexibilitit

Unsere Zeit der revolutioniren
Verinderungen in Europa und dar-
iiber hinaus sowie die schwierige Auf-
gabe einer zielgerichteten Evolution
unter unsicheren Rahmenbedingun-
gen verlangt die Tugend, das rechte
Mass zu finden, das Grundsatztreue
und Flexibilitit miteinander verbin-
det. Meine Erfahrung in Zeiten, in de-
nen es hoch herging, ist, dass die Be-
sinnung auf das Grundsitzliche im
Vordergrund stehen muss. Konstante

und Variable sorgfiltig zu priifen, ist
wichtiger als hektischer Aktionismus.

Freiheit, Recht und Wohlfahrt in
der Gemeinschaft freier Volker ver-
treten, sind die Voraussetzungen fiir
den Frieden, den wir alle wollen. Diese
Reihenfolge ist die entscheidende po-
litische Lehre der letzten Jahrzehnte.
Wenn Freiheit und Recht sowie die
Solidaritit der Demokratien das
oberste Ziel sind, dann kommen auch
Einheit und Frieden. Was wir Deut-
sche fiir unser Vaterland erreicht ha-
ben, wiinschen wir uns fiir das ganze
Europa und dariiber hinaus.

Ich konnte die Lage und ihre Ent-
wicklung aus meiner Sicht beurteilen
und vortragen. Dafiir danke ich Ihnen.
Die allfilligen Fragen nach der Rolle
Ihres Landes in der Staatengemein-
schaft miissen Sie selbst beantworten.




Bestandesaufnahme

Die Rahmenbedingungen fiir die
schweizerische Aussen- und Sicher-
heitspolitik haben sich mit dem Ende
des Kalten Krieges, dem damit ver-
bundenen Wegfall der Bipolaritiat und
mit der weiterhin ungebrochenen At-
traktivitat der europaischen Integra-
tion fundamental verindert. In der
Folge erweist sich eine Neubewertung
dieser Politikbereiche und nicht zu-
letzt auch unserer Neutralitét als drin-
gend notwendig — und dies, ob wir es
wollen oder nicht. Konkret reagierte
der Bundesrat auf den verstirkten
dusseren Druck vorerst mit einer vor-
sichtigen Anpassung der bisher geiib-
ten Neutralititspolitik: Die Schweiz
hat die Sanktionen der Vereinten Na-
tionen gegen den Irak, gegen Libyen
und gegen Ex-Jugoslawien autonom
verhdngt — um nicht zu sagen, nach-
vollziehen miissen. Mit dem «Bericht
90» und dem «Armeeleitbild 95» hat
der Bundesrat erste konzeptionelle
Richtlinien fiir die kiinftige sicher-
heitspolitische Marschroute gesetzt.
Die Grundsitze fiir die Aussenpolitik
sollen im fiir diesen Herbst angekiin-
digten Bericht iiber die schweizerische
Aussenpolitik sowie in dessen Anhang
zur Neutralitit festgelegt werden.

Die Neutralitét bildet seit Jahrhun-
derten die zentrale Maxime eidgends-
sischer und schweizerischer Aussen-
politik. In dieser Zeit erwies sich diese
keineswegs als starres, sondern viel-
mehr als flexibles Instrument. In der
«Stabilitaty des Kalten Krieges
scheint jedoch das Bewusstsein fiir die
Wandelbarkeit der Neutralitit weit-
gehend verlorengegangen zu sein. Es
drangt sich daher auf, zuerst zu fragen,
was Neutralitat iiberhaupt bedeutet.
Deren Kern umfasst die Nichtteilnah-
me eines Staates an bewaffneten Aus-
einandersetzungen zwischen anderen
Staaten. Dauernde Neutralitét erzeugt
zudem die Verpflichtung, in jedem
kommenden Konflikt neutral zu blei-
ben, wer auch immer die Kriegspar-
teien sind, wann und wo auch immer
ein Krieg ausbrechen sollte. In Europa
hat sich ferner das regionale Volker-
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gewohnheitsrecht herausgebildet, dass
Neutralitit bewaffnet sein muss.

Die wahrscheinliche Option:
«Differenzierte Neutralitity

Heute ist iiber die bundesritlichen
Vorstellungen noch nichts Genaueres
bekannt; deren Grundlinien lassen
sich aber wohl aus dem Bericht der
Studiengruppe zu Fragen der schwei-
zerischen Neutralitit vom Mirz 1992,
«Schweizerische Neutralitit auf dem
Priiffstand — Schweizerische Aussen-
politik zwischen Kontinuitit und
Wandely, ableiten: Die Studiengruppe
postuliert eine Einschrinkung der
Neutralitit auf deren militdrischen
Kern—der Nichtteilnahme an Kriegen
zwischen anderen Staaten — und damit
die Abkehr von der unter dem Ein-
druck des Kalten Krieges abgefassten
Doktrin der Vorwirkungen der dau-
ernden Neutralitit bereits in Frie-
denszeiten, d.h. also der Pflicht, eine
Neutralitatspolitik zu fithren.! Dieses
Abriicken von einer restriktiv inter-
pretierten Neutralitdt soll es dem
Bundesrat ermoglichen, seine Aus-
senpolitik offener zu formulieren.
Thomas Borer deutete in seinem Refe-

rat Konturen dieser «differenzierten
Neutralitdty an.?

Im heutigen Europa, das «freier und
weiter, aber auch weniger stabil und
voraussehbar gewordeny ist und in
dem sich alte Risiken veranderten und
neue entstiinden, bewahrheite sich er-
neut — so Thomas Borer — General
MacArthurs Ausspruch: «There is no
security on this earth. There is only op-
portunity.» In dieser unbestindigen
Lage diirfe auf das bisherige sicher-
heitspolitische Instrument Neutralitit
nicht verzichtet werden, bis in Europa
Sicherheitsstrukturen aufgebaut seien,
die unsere Sicherheit mindestens so
gut zu gewihrleisten vermogen, wie
die bewaffnete Neutralitit es heute
tue. Die Neutralitdt, im Sinne einer
klaren Absage an jede Form milité-
risch untermauerter Machtpolitik
verstanden, stelle ndmlich fiir unsere
Nachbarn einen Stabilitatsfaktor dar.

Parallel zur Beibehaltung einer auf
zwischenstaatliche Konflikte in West-
europa neudefinierten und redimen-
sionierten Neutralitit miisse die
schweizerische  Aussenpolitik  ihr
Schwergewicht jedoch auf «Partizipa-
tion jenseits der Neutralitdty legen.
Angesichts der interdependenten
Herausforderungen des ausgehenden
20.Jahrhunderts diirfe Neutralitat
nicht als Haltung des Stillesitzens und
des Abseitsstehens verstanden wer-
den. Vielmehr drénge sich eine dop-
pelte Strategie der Offenheit und der
Bewahrung auf, sollen die offensicht-
lichen Grenzen der schweizerischen
Unabhingigkeit iiberwunden werden,
die sich im hohen Grad wirtschaftli-
cher Verflechtung mit der EG oder in
der durch die technologische Ent-
wicklung eingeschriankten autonomen
militarischen Verteidigungsfahigkeit
zeigten. Will die Schweiz im Allein-
gang einen strategischen Nachrich-
tendienst, Riistung, Ausbildung,
Luftverteidigung oder die Abwehr
ballistischer Abstandswaffen sicher-
stellen, erweise sich der damit verbun-
dene finanzielle und personelle Auf-
wand zur Aufrechterhaltung des Au-
tonomieanspruchs als prohibitiv hoch.
Auf diesen Gebieten sei eine Zusam-
menarbeit, sowohl aufgrund der Rii-
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stungspflicht des Neutralen als auch
im Sinne von Vorkehrungen im Hin-
blick auf einen kiinftigen Verteidi-
gungsfall, durchaus mit der Neutrali-
tit vereinbar. Die Auslosung (aber
auch die Beendigung) der diesbeziig-
lichen Zusammenarbeit miisse jedoch
der Schweiz allein vorbehalten blei-
ben. Gegen die «neuen» Gefahren, ge-
gen regionale Konflikte zwischen und
innerhalb von Staaten im Osten von
Europa, gegen Kriege ausserhalb Eu-
ropas mit Auswirkungen auf unseren
Kontinent, gegen den Einsatz von
biologischen, chemischen oder gar
atomaren Waffen, gegen die Erpres-
sung mit Massenvernichtungswaffen
oder &dhnlich wirksamen konventio-
nellen Waffen, gegen Terrorismus,
Migrations- und Fliichtlingsstrome,
Umweltzerstorungen und Katastro-
phen entfalte das neutrale Abseitsste-
hen und Stillesitzen ohnehin keine
Schutzwirkung. Die schweizerische
Sicherheit, die insbesondere in diesem
Bereich unteilbar mit jener unseres
Unmfeldes verbunden sei, kann in der
Abwehr dieser «neuen» Gefahren nur
noch durch grenziiberschreitende Ko-
operation sichergestellt werden.

Sicherheit durch Neutralitiit
und Kooperation?

Zu den Vorstellungen, Sicherheit
gleichzeitig durch Neutralitit und
Kooperation zu erreichen, von denen
sich der Bundesrat mutmasslich leiten
lassen diirfte, driangen sich nach dem
SOG-Seminar einige Bemerkungen
auf.

Es ist nicht auszuschliessen, dass
die absehbare Politik der Schweiz
zur Selbsttauschung verkommt.
Eine zur Worthiilse verkommene
Neutralitit, die der Beruhigung von
Neutralitiatsnostalgikern dienen soll
und deren Inhalt nur noch am Ran-
de Berithrungspunkte mit der klas-
sischen Maxime aufweist, will der
Bundesrat iiberall dort durch Ko-
operation erginzen, wo diese Zu-
sammenarbeit uns scheinbar nichts
«kosteny, und zu nichts verpflichten
wiirde. Mit einer solchen Politik ris-
kieren wir, im schlimmsten Fall
ohne jegliches Sicherheitsnetz dazu-
stehen. Eine aufrichtig praktizierte
Neutralitit liuft nimlich Gefahr,
vom Ausland nicht mehr ernst ge-
nommen und als sicherheitpoliti-
sches «Trittbrettfahreny» verstanden
zu werden.

An dieser Stelle muss die Frage ge-
stellt werden, ob Neutralitit und Ko-
operation itberhaupt miteinander ver-
einbar sind: Inwieweit kann sich ein
Neutraler an kollektiven Sicherheits-
anstrengungen beteiligen, ohne seine
Neutralitit auszuhohlen? Der Kern
des neutralititspolitischen Problems
liegt ndmlich nicht, wie es der Bericht
der Studiengruppe zu Fragen der
schweizerischen Neutralitit stipuliert,
in der Nichtteilnahme an einem Krieg
zwischen anderen Staaten, sondern
vielmehr in jenen Verpflichtungen,
«die der dauernd Neutrale bereits in
Friedenszeiten eingeht. Sicherheit
durch Kooperation geréit unweigerlich

Tatsdchlich wird Sicherheit
trotz allen Verdnderungen in
Europa und der feierlichen
Beteuerungen nur im Rahmen
von Allianzen gemeinsam an-
gestrebt werden konnen.

mit den Pflichten des dauernd Neu-
tralen in Friedenszeiten in Konflikt,
falls diese nicht eng und restriktiv um-
schrieben werden.»? Die einer solchen
Politik inharente Gefahr zeigt sich ge-
rade in einem moglichen «worst-
casen-Szenario: dem gleichzeitigen
Auftreten eines «klassischeny zwi-
schenstaatlichen Krieges in (West-)
Europa und einer oder gar mehrerer
«neuery Gefahren. Wie sollen wir uns
in einer solchen Situation verhalten?
Bleiben wir trotz allem neutral, oder
kooperieren wir? Wo sollen und kon-
nen wir iiberhaupt noch die Grenzen
einer allfilligen Zusammenarbeit zie-
hen? Tatsdchlich wird Sicherheit trotz
aller Veranderungen in Europa und
der feierlichen Beteuerungen nur im
Rahmen von Allianzen gemeinsam
angestrebt werden konnen. Der Neu-
trale hat demnach alles Interesse dar-
an, sich zu integrieren.

Lastenteilung — die Substanz
des Biindnisgedankens

Es wire aber unrealistisch anzu-
nehmen, man kénne jedoch nur von
der Arbeitsteilung einer Allianz profi-
tieren, ohne an der damit verbundenen
Lastenteilung mittragen zu miissen.
Die Substanz des Biindnisgedankens
umfasst namlich gerade diese Arbeits-
und Lastenteilung. Genau diesen
Aspekt scheint der Bundesrat zu ver-
kennen: Diese Solidaritit wiirde es

wohl kaum zulassen, einerseits unsere
Sicherheit aufgrund der zunehmenden
Interdependenz gemeinsam mit ande-
ren zu gewihrleisten, uns jedoch an-
dererseits gleichzeitig das Privileg
vorbehalten zu wollen, uns unter Um-
stinden «abzumeldeny, wenn es dar-
um ginge, auch die Sicherheit der
Partner sicherzustellen.

Vor dem «burden-sharingy kann
sich kein Staat driicken: Die Bun-
desrepublik Deutschland musste
sich ihre historisch, verfassungs-
rechtlich und politisch motivierte
Nichtbeteiligung am Golfkrieg mit
einer Ausgleichszahlung von zirka
175 Mia D-Mark erkaufen! Eine
Biindnisteilnahme wire fiir die «rei-
che Schweizy aus zwei Griinden kei-
neswegs gratis: Erstens hat jeder nur
soviel mitzuentscheiden, wie er an
militirischen Mitteln in das Biindnis
einbringt, wer nichts bringt, hat
demzufolge auch nichts zu sagen;
und zweitens wire es eine Illusion zu
glauben, dass andere, «4rmerey
Biindnisstaaten dem wohl reichsten
Land Europas die Verteidigung fi-
nanzierten.

Diese Aspekte diirfen uns jedoch
nicht daran hindern, unsere Sicherheit
durch Kooperation und Integration
sicherzustellen. Ein Alleingang wire
wohl kaum «billiger» oder «sicherer»
zu haben.

Allianzfreiheit
als erster Zwischenschritt
hin zur «vernetzten Sicherheit)

Es war naheliegend, dass Admiral
Wellershoff in seinen Ausfithrungen
iber die Neutralitdt kein Wort verlor
und sich nur auf die «vernetzte Sicher-
heity beschrinkte. Auf diese Heraus-
forderung haben die nordischen Neu-
tralen, vor allem Schweden, so die
Meinung der iiberwiegenden Mehrheit
der Seminarteilnehmer, «ehrlicher»
als die Schweiz reagiert. Sie sind von
der Neutralitit abgeriickt und beken-
nen sich zu einer «neueny Allianzfrei-
heit als Vorstufe einer Annidherung an
eine europiische Sicherheitsarchitek-
tur, die spiter zur definitiven Aufgabe
ihrer Neutralitit fithren sollte.* Diese
Allianzfreiheit sichert ihnen zukiinftig
die notige Handlungsfreiheit besser
als der sich abzeichnende Weg des
Bundesrates.

Die Reduzierung der Neutralitit
auf einen Kerngehalt der Allianzfrei-
heit, wie dies die nordischen Neutralen
tun, ist nur zu begriissen, wenn letzt-
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lich nicht unbeschrinkt an derselben
festgehalten werden soll. In diesem
Zusammenhang ist es bezeichnend,
dass die Neutralitdt im Titel der Be-
richt der Studiengruppe «Schweizeri-
sche Neutralitdt auf dem Priifstand —
Schweizerische Aussenpolitik  zwi-
schen Kontinuitit und Wandel»y zu
Fragen der schweizerischen Neutrali-
tit der Aussenpolitik iibergeordnet
wird, und nicht umgekehrt die Neu-
tralitdt der Grundsatzfrage unterwor-
fen wird, ob diese iiberhaupt noch der
Wahrung unserer Interessen dient
oder nicht. Heisst das also, dass die
Neutralitit den Spielraum unserer
Aussenpolitik definieren wird und
nicht unsere (aussenpolitischen) Ziele
und Interessen iiber Beibehaltung
oder Aufgabe der Neutralitit ent-
scheiden werden? Erweist sich nim-
lich eine sicherheitspolitische Integra-
tion als einzig gangbarer Weg, in Zu-
kunft die Sicherheit der Schweiz opti-
mal zu «garantiereny, so darf die Neu-
tralitat kein Hinderungsgrund fiir eine
solche Kooperation sein; gegeniiber
der europdischen Staatenwelt sind wir
namlich nicht daran gebunden, die
dauernde Neutralitit auch gegen un-
sere eigenen Interessen aufrecht zu er-
halten. Fiir deren Aufgabe gibt es vol-
kerrechtliche «Spielregelny, als wich-
tigste darf die Verpflichtung genannt
werden, den Neutralititsverzicht nicht
zur Unzeit vorzunehmen, also nicht
gegen Treu und Glauben zu verstos-
sen.

Entscheidende Bedeutung
der Information

Dieser Prozess benotigt Zeit. Zeit,
die wir dazu nutzen sollten, in der
Schweiz selbst die noétige Unterstiit-
zung fiir einen neuen sicherheitspoli-
tischen Kurs aufzubauen. Ein solcher
Umdenkprozess kann jedoch nur
durch kontinuierliche und ehrliche
Information ausgelost und in Gang
gehalten werden. Die Voraussetzung
bildet aber die Bereitschaft, iiber un-
sere Interessen und Ziele staatlicher
Politik vorurteilslos zu diskutieren.
Eine «Politik des Aufschiebens unan-
genehmer Diskussioneny, so Mauro
Mantovani, «mag kurzfristig zu recht-
fertigen sein, diirfte aber bereits mittel-
[ristig in die Irre fiihren.» Eine Wieder-
holung der im Vorfeld des 6. Dezem-
ber 1992 gemachten Erfahrungen
diirfte wohl unnétig sein.

Der Bericht der Studiengruppe zu
Fragen der schweizerischen Neutrali-
tat weist bereits auf den Informa-
tionsauftrag des Bundesrates in dieser

Frage hin. Die SOG kann und soll, so
ein Fazit des Seminars, mittels provo-
kativer Thesen diese Diskussion mit-
tragen, eventuell sogar auslosen hel-
fen. Wie sich ein Teilnehmer aus-
driickte, ist es wesentlich, «que nous
informons juste et a temps et que nous
donnons le (pourquoiyy. Wir miissen
unser Ziel klar und offen deklarieren —
die Redlichkeit gegeniiber unserem
Volk und gegeniiber der Bevolkerung
und gegeniiber dem Ausland gebietet
uns dies.

Unsere Sicherheit konnen wir heute
in zentralen Bereichen nur durch Ko-
operation gewihrleisten. Will die
Schweiz nicht als «Trittbrettfahrery in
den Genuss allgemeiner Stabilitét ge-
langen, wird auch sie — als Neutraler
wird sie wohl ebensowenig davor aus-
weichen konnen(!) — Solidarbeitrige
an die europiische Sicherheit leisten
miissen. Diese umfassen die «Grund-
lasty in Form der selbsténdigen Siche-
rung des eigenen Territoriums durch
ihre Streitkriafte. In diesem Zusam-
menhang &usserte sich ein Vertreter
der schweizerischen Generalitiat mit
einer gehorigen Portion Selbstiiber-
schitzung, als er gegeniiber dem Ver-
treter eines NATO-Staates unsere
dreiwochigen Wiederholungskurse als
«grossen und wichtigen» Beitrag zur
europdischen Sicherheit darstellte und
uns zu dieser «Leistungy noch selbst
gratulierte. Unsere Verteidigungsan-
strengungen sind zwar durchaus kon-
kret, entsprechen aber nur gerade der

Es ware unrealistisch anzu-
nehmen, man konne nur von
der Arbeitsteilung einer Al-
lianz profitieren, ohne an der
damit verbundenen Lasten-
teilung mittragen zu miissen.

Grundlast, die jeder NATO-Staat be-
reits heute leistet. Wollen wir uns in
unserer lange geiibten Nabelschau-
mentalitit nicht der Lacherlichkeit
preisgeben, werden auch wir mehr als
nur fiir uns selber schauen, eben einen
Teil der Last europiischer Sicherheit
iibernehmen miissen: Die Teilnahme
an friedenserhaltenden Operationen
der UNO geht iiber diese «Grundlasty
hinaus, wird aber erwartet. Diese Bei-
trage konnen jedoch nur glaubwiirdig
ausgefithrt werden, wenn die Streit-
krifte als Kampfinstrumente ausge-
bildet und ausgeriistet worden sind,
wie Carrel richtigerweise darauf hin-
weist.> Wir diirfen uns gerade im Be-
reich der friedenserhaltenden Opera-

tionen keinen Illusionen hingeben.
Der Einsatz eines Blauhelmbataillons
bedarf einer harten Ausbildung und ist
bei weitem — nicht nur zeitlich — anfor-
derungsreicher als ein WK.

Gefordert ist zukunfts-
gerichtetes und konsequentes
Handeln

Uber Erfolg oder Misserfolg unse-
res Solidarbeitrages wird die Bereit-
schaft entscheiden, mit der notigen
Konsequenz unsere aussen- und si-
cherheitspolitischen Ziele zu verfol-
gen, letztlich mit «Toten in Kloteny» zu
rechnen und diese auch zu akzeptie-
ren.® Es wird Aufgabe der zustindigen
Organe — Bundesrat und Bundesver-
sammlung — sein, die zur Erfiillung der
Aufgaben erforderlichen Mittel bereit
zu stellen. Dazu gehoren die nétigen
Finanzen, das entsprechende Mate-
rial, die Ausbildung und nicht zuletzt
angepasste, flexible rechtliche Grund-
lagen. Sollte man also z.B. zum Schluss
kommen, dass nur Zeitsoldaten mit
Aussicht auf Erfolg als Blauhelme
eingesetzt werden konnen, wird deren
Rekrutierung nicht an der fehlenden
Berechtigung des Bundes, stehende
Truppen zu unterhalten (Artikel 13
Ziffer 1 BV), scheitern diirfen.

Nur eine informierte Offentlichkeit
wird iiber Sinn und Unsinn des aufge-
zeigten Weges mitdiskutieren kénnen.
Inhalt dieser Diskussion miissen, wie
sich Botschafter Wahlbdck ausdriick-
te, die Moglichkeiten der Zukunft und
nicht die Beschrinkungen der Ver-
gangenheit sein. Schliesslich geht es
darum, iiber unseren kiinftigen aus-
sen- und sicherheitspolitischen Weg zu
entscheiden. Wir diirfen uns deshalb
nicht an der Frage «neutral gegen
wen?» festbeissen. Die SOG wird
ihren Beitrag dazu leisten!

Anmerkungen

'Vgl. dazu: Begriff der Neutralitit, in:
Verwaltungsentscheide der Bundesbehor-
den 24 (1954), S. 9 —13. Diese verwaltungs-
interne Zusammenfassung der herrschen-
den Lehre durch den damaligen Chef des
Rechtdienstes des Eidgenossischen Politi-
schen Departements, Rudolf Bindschedler,
wurde 1957 im Schweizerischen Jahrbuch
fur internationales Recht XIV (1957),
S.195-199, unter dem irrefithrenden Titel
«Conception officielle de la neutralité
Suissey veroffentlicht. Seither hat sich der
Begriff der «Conception officielley hart-
nickig gehalten. Bei dieser Studie handelt
es sich aber tatsachlich nicht um eine offi-
zielle Meinungsiusserung des Bundesrates,
sondern hochstens um eine offiziose Dar-
stellung des damals, 1954, im EPD vor-
herrschenden Neutralitiatsverstindnisses.




30

2Borers Referat in Interlaken bringt
dessen personliche Meinung zum Aus-
druck. Seine Ausfithrungen decken sich je-
doch im Grundgehalt mit jenen des Be-
richts der Studiengruppe zu Fragen der
schweizerischen Neutralitit sowie jenen
Botschafter Kraffts, dem Direktor der Di-
rektion fiir Volkerrecht EDA, der sich
stirker exponierte:
[W]e may assume that no great surprises are
to be expected from what the Swiss gouver-
nement will say about neutrality in its so cal-
led Report on foreign policy, which will pro-
bably be published in 1993. Let us now try to

anticipate what the Federal Council in said
report will consider the cornerstones of Swiss
neutrality». Vgl. Swiss Neutrality between
Continuity and Change Presentation by
Prof. Mathias Krafft, Ambassador, Direc-
tor of the Office of international Legal Af-
faires, Federal Departement of Foreign
Affairs, Bern, at the International Training
course in International Security and Arms
Control (ITC) in Geneva, February 11th,
1993.

3Laurent F. Carrel, Die Friedensforde-
rung im Spannungsfeld schweizerischer
Sicherheitspolitik, in ASMZ 2/1993, S.58

4Fiir Schweden ist diese Anderung aber
nicht ganz neu, so hat es seine Politik seit
den spiten 40er Jahren immer so um-
schrieben, dass es in Friedenszeiten eine
Politik der Allianzfreiheit fithre, um in
einem Kriegsfall neutral bleiben zu kon-
nen.

5Laurent F. Carrel, Die Friedensforde-
rung im Spannungsfeld schweizerischer
Sicherheitspolitik, in: ASMZ 2/1993, S. 57.

6In diesem Zusammenhang darf der
Berichterstatter auf die entsprechenden
Teile der Auswertung des Seminars von
1992 verweisen.




	Neutralität der Schweiz : ein Sonderfall Schweiz? : Beilage zur "Allgemeinen schweizerischen Militärzeitschrift" ASMZ Nr. 7/8 1993
	Das Seminar im Überblick
	
	Entwicklungen und Perspektiven der schweizerischen Neutralität
	Neutralität und europäische Sicherheitskonzeption
	Schwedens Sicherheit im neuen Europa
	Europäische Sicherheit : eine Gemeinschaftsaufgabe
	Auswertung


